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1 Einleitung 

„Mit Blick auf den gesellschaftlichen Wandel mit all seinen heutigen und zukünftigen 

Herausforderungen erscheint es wichtig, junge Menschen frühzeitig aktiv in die Ge-

staltung ihrer Umgebung einzubinden und an der Entwicklung teilhaben zu lassen. Es 

befähigt sie, demokratisch zu handeln, stärkt ihr Selbstbewusstsein und sie fühlen sich 

wertgeschätzt. Partizipation fördert jedoch nicht nur die Jugendlichen, sondern stellt 

auch einen nicht zu unterschätzenden Mehrwert für die Kommunen dar.“1 

Auch der sächsische Gesetzgeber erkannte die vielen Vorteile, die die Kinder- und Ju-

gendbeteiligung an kommunalpolitischen Prozessen mit sich bringt. Er verpflichtete 

nicht nur die Gemeinden, sondern auch die sächsischen Landkreise, mit der Ein-

führung des § 43a SächsLKrO „Beteiligung von Kindern und Jugendlichen“, zum Han-

deln. Danach sollen die Kreise Kinder und Jugendliche bei Planungen und Vorhaben, 

die die Interessen der jungen Menschen2 berühren, in angemessener Weise beteiligen. 

Wie bereits das Zitat verdeutlicht, ist die Kinder- und Jugendpartizipation nicht nur eine 

Bereicherung für die jungen Menschen selbst, die durch die Beteiligung am kommunal-

politischen Geschehen ihr unmittelbares Lebensumfeld mitgestalten können, sondern 

nimmt auch in Zeiten des demografischen Wandels eine wichtige Rolle für die 

Kommunen3 ein. Denn wenn Heranwachsende aktiv in kommunalpolitische Prozesse 

eingebunden werden, erhöht sich die Chance, junge Menschen zum Verbleib oder zur 

Rückkehr in ihre Heimat bewegen zu können. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, eine Übersicht für alle Interessierten, insbesondere 

für die Leser4 aus Politik, Verwaltung und Jugendarbeit zu liefern, die sich für die 

Kinder- und Jugendpartizipation auf der Landkreisebene engagieren und diese prak-

tisch umsetzen möchten. Dazu sollen zunächst die theoretischen und die rechtlichen 

Grundlagen der Kinder- und Jugendpartizipation betrachtet werden. Dies soll jedoch 

nur einen Überblick verschaffen, um die Thematik in den darauffolgenden Kapiteln 

besser nachvollziehen zu können. Im Anschluss daran werden, die im Mittelpunkt der 

Arbeit stehenden Themen betrachtet. 

 

                                                
1 Harter: Magazin Innenstadt – Thema Jugendbeteiligung in der Innenstadt, 2018, S. 2. 
2 Der Begriff junger Mensch wird in dieser Arbeit als Synonym für die Begriffe Kinder und Jugendliche 
verwendet. 
3 Unter dem Begriff Kommune werden Gemeinden, Städte, Landkreise und kreisfreie Städte zusammen-
gefasst. 
4 Aus Gründen der Lesbarkeit ist im Text die männliche Form bevorzugt angewendet, nichtsdestotrotz 
beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter. 
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In der heutigen Zeit erweist sich das Internet als eine der wichtigsten und effektivsten 

Kommunikationsmittel. Besonders junge Menschen stellen eine attraktive Zielgruppe 

für die digitale Partizipation dar. Zunächst soll eine Abgrenzung zu den klassischen Be-

teiligungsformen vorgenommen werden. Anschließend sollen Chancen, die die digitale 

Beteiligung für die Landkreisebene bietet, aufgezeigt werden. Außerdem werden ver-

schiedene Instrumente der digitalen Partizipation erläutert. Schlussendlich soll heraus-

gearbeitet werden, ob die digitale Beteiligung eine gute Alternative zu den klassischen 

Beteiligungsformen auf der Landkreisebene darstellt. 

Anschließend soll der aktuelle Beteiligungsstand junger Menschen widergespiegelt 

werden, die im Rahmen des § 43a SächsLKrO partizipiert werden. Die Daten wurden 

mithilfe einer Umfrage ermittelt. Aufgrund einer Internetrecherche, die im Vorfeld der 

Bearbeitung dieser Thesis durchgeführt wurde, wird angenommen, dass bisher nur 

sehr wenige sächsische Landkreise auf der Grundlage der kommunalrechtlichen Re-

gelung Kinder und Jugendliche beteiligen. Im Gegensatz dazu konnten einige Beispiele 

von verschiedenen Partizipationsmöglichkeiten kreisangehöriger Gemeinden gefunden 

werden. In diesem Kontext kommt die Frage auf, ob die Kreise gegenüber den kreis-

angehörigen Gemeinden für Aufgaben, die die jungen Menschen bei Partizipations-

prozessen interessieren könnten, überhaupt zuständig sind. 

Um diese Frage klären und die relevanten Themen- und Aufgabenbereiche der Land-

kreise für Kinder und Jugendliche darlegen zu können, wird eine Aufgabenabgrenzung 

gegenüber den kreisangehörigen Gemeinden vorgenommen. Dazu werden die ver-

schiedenen Aufgabenarten der kommunalen Körperschaften gegenüber gestellt. 

Anhand von Beispielen aus der kommunalen Praxis sollen die relevanten Themen 

veranschaulicht werden. Somit soll diese Arbeit den verantwortlichen Akteuren Ideen 

und Anregungen geben, in welchen Themen- und Aufgabenbereichen des Kreises Kin-

der und Jugendliche partizipiert werden können. 

Im Anschluss daran sollen zwei erfolgreiche Partizipationsbeispiele, die auf der Land-

kreisebene durchgeführt worden sind, vorgestellt werden. 

Aus den Erkenntnissen, die während der Bearbeitung der Thesis gewonnen werden, 

und aus Evaluierungsberichten erfolgreicher Beteiligungsprojekte soll eine Handlungs-

empfehlung entwickelt werden, um die Kinder- und Jugendpartizipation auf der 

Landkreisebene möglichst erfolgreich umsetzten zu können. 
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2 Theoretische Grundlagen der Kinder- und Jugend-
partizipation 

2.1 Begriffsdefinitionen 

2.1.1 Begriffsbestimmung Kinder und Jugendliche 

Als Kindheitsphase wird in der Soziologie „[…] die Altersphase im individuellen Lebens-

lauf […]“5 bezeichnet, die durch die Jugendphase abgelöst wird und anschließend in 

die Phase des Erwachsenseins übergeht. Kinder bedürfen der Fürsorge und der Unter-

stützung älterer Personen, um in das gesellschaftliche Leben eingeführt zu werden und 

an diesem teilnehmen zu können. Dieses Bedürfnis nimmt mit der Entwicklung des 

Kindes ab.6 

Die Jugendphase ist laut Schäfers „[…] eine Altersphase […], die mit dem Einsetzen 

der Pubertät um das 13. Lebensjahr beginnt[…]“7 und bezeichnet „[…] die Altersgruppe 

der etwa 13- bis etwa 25-Jährigen, die Gemeinsamkeiten des Verhaltens, der Wert-

orientierung wie der Soziallage ganz allgemein teilt […]“.8 

Somit ist festzuhalten, dass in der Soziologie keine genauen Altersgrenzen für die bei-

den Begriffe definiert sind. 

2.1.2 Begriffsbestimmung Partizipation 

Der Wortstamm des Partizipationsbegriffs setzt sich aus den beiden lateinischen Be-

griffen „pars“ und „capere“ zusammen und lässt sich mit „[…] Beteiligung, Teilhabe, 

Mitwirkung, Mitbestimmung und Einbeziehung […]“9 übersetzen. Er kann sich auf viele 

verschiedene Bereiche des Lebens beziehen z. B. innerhalb der Familie, in der Schule, 

im Beruf oder in der Politik.10 In dieser Arbeit soll die Partizipation von Kindern und Ju-

gendlichen an kommunalpolitischen Prozessen betrachtet werden. Somit bezieht sich 

der Beteiligungsbegriff der vorliegenden Thesis auf die politische Partizipation. 

In der Literatur ist keine eindeutige Definition des Begriffs der politischen Partizipation 

zu finden. Nach Kaase können unter der politischen Partizipation alle Maßnahmen ver-

standen werden, die die Bürger allein oder in Gruppen treffen, um politische Ent-

                                                
5 Zeiher in Kopp/ Schäfers: Grundbegriffe der Soziologie, 10. Auflage, Wiesbaden, 2010, S. 129. 
6 Vgl. ebenda. 
7 Schäfers in Kopp/Schäfers: S. 122. 
8 Ebenda. 
9 Voss: Internet und Partizipation – Bottom-up oder Top-down? Politische Beteiligungsmöglichkeiten im 
Internet, Wiesbaden, 2014, S. 9. 
10 Vgl. Kaase in Holtmann (Hrsg.): Politik-Lexikon, 3. Auflage, 2000, München, S. 466. 
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scheidungen auf den unterschiedlichsten Ebenen der Politik selbst steuern oder 

entscheiden zu können.11 

Die politische Partizipation junger Menschen wird in der Literatur in verschiedene 

Grade differenziert. So z. B. auch im Neun-Stufen-Modell von Schröder.12 Dieses 

Modell unterteilte Stange in die Dimensionen: Fehlformen, Beteiligung und Selbst-

bestimmung. Zur Beteiligungsdimension gehören die Stufen „Teilhabe“, „zugewiesen, 

aber informiert“, „Mitwirkung“ sowie „Mitbestimmung“. Der Dimension Selbst-

bestimmung werden die Stufen „Selbstbestimmung“ und „Selbstverwaltung“ zu-

geordnet. Bei den Stufen Teilhabe und Information haben die jungen Menschen noch 

keinen „[e]chten Einfluss auf die Ideen- und Lösungsfindung […]“13. Erst bei der 

Mitwirkungsstufe können sie die Entscheidungen indirekt beeinflussen. Über eine 

eigene Entscheidungskompetenz verfügen sie jedoch noch nicht. Diese erhalten die 

jungen Menschen erst ab der Stufe Mitbestimmung. Bei den Stufen Selbstbestimmung 

und Selbstverwaltung können die Kinder und Jugendlichen auf eigene Initiative 

Vorhaben und Projekte hervorbringen. Auf der Selbstbestimmungsstufe können sie 

durch Erwachsene unterstützt werden. Wo sie hingegen bei der Stufe Selbstverwaltung 

alles eigenverantwortlich organisieren und regeln.14 Das gesamte Stufenmodell ist in 

der nachfolgenden Grafik abgebildet: 

 

 

 

 

Auch Fatke und Schneider legen dar, dass unter dem Begriff Kinder- und Jugendparti-

zipation mehr verstanden werden kann, als jungen Menschen die Gelegenheit zu ge-

                                                
11 Vgl. Kaase in Holtmann (Hrsg.): S. 466. 
12 Vgl. Flügge/ Gerrits in Tremmel/ Rutsche: Poltische Beteiligung junger Menschen – Grundlagen – 
Perspektiven – Fallstudien, Wiesbaden, 2016, S. 415. (Grundsätzlich gilt das Modell nur für die 
Kinderpartizipation, kann aber laut den beiden Autoren auch für die Jugendpartizipation genutzt werden.) 
13 Ebenda: S.416. 
14 Vgl. ebenda. 
15 Grafik wurde in Anlehnung an die Quelle von Flügge/ Gerrits in Tremmel/ Rutsche: S. 415 f. erstellt. 

Abbildung 1: Neun-Stufen-Modell nach Schröder15 
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ben, sich bei bestimmten Themen zu äußern. Sie unterscheiden zwischen dem bloßen 

Zuhören der jungen Menschen in politischen Gremien oder bei Diskussionen und der 

tatsächlichen Partizipation von Kindern und Jugendlichen, die die beiden Autoren wie 

folgt beschreiben: „Erst wenn Kinder und Jugendliche an Entscheidungen mitwirken, 

die sie betreffen, wenn sie in wichtigen Belangen mitbestimmen und auf diese Weise 

aktiv ihre Lebensbereiche mitgestalten, kann von Partizipation im eigentlichen Sinne 

gesprochen werden.“16 

Daraus folgt, dass eine adäquate Beteiligung junger Menschen erst ab der Partizipa-

tionsstufe Mitwirkung vorliegt. 

2.1.3 Begriffsbestimmung Landkreis 

Der Landkreis ist nach § 1 Abs. 2 SächsLKrO eine rechtsfähige Gebietskörperschaft, 

dessen Kreisgebiet sich gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 SächsLKrO aus den nach geltendem 

Recht zum Landkreis gehörenden Gemeinden zusammensetzt. Sie bilden einen Ge-

meindeverband der kreisangehörigen Gemeinden.17 Laut Art. 82 Abs. 2 S. 1 SächsVerf 

sind Landkreise kommunale Selbstverwaltungsträger und ein „[…]Teil der Exekutive im 

Freistaat Sachsen […]“18. 

Der Gemeindeverband unterstützt die kreisangehörigen Gemeinden bei ihrer Aufga-

benwahrnehmung und übernimmt die Aufgaben, die die Leistungsfähigkeit der Ge-

meinden übersteigen. Im Kapitel 6 wird näher auf die Aufgaben der Landkreise 

eingegangen. Zu den Einwohnern eines Landkreises zählen alle Einwohner der kreis-

angehörigen Gemeinden. Dies ergibt sich aus § 9 Abs. 1 SächsLKrO. 

Der Kreistag übernimmt die Funktion des Hauptorgans und vertritt die Bürgerschaft des 

Landkreises nach § 23 SächsLKrO. Sowohl die Leitung der Kreisverwaltung als auch 

den Vorsitz des Kreistages übernimmt der Landrat. Seine Rechtsstellung ist im § 47 

SächsLKrO festgehalten. 

Derzeit gibt es in Sachsen zehn Landkreise, die im Zuge der Kreisgebietsreform im 

Jahr 2008 entstanden sind. 

2.2 Partizipationsformen in der Kommune 

Im Folgenden sollen die kommunalen Beteiligungsmöglichkeiten erläutert werden. Ne-

ben den drei klassischen Beteiligungsformen, die die direkte Einflussnahme von Kin-

                                                
16 Fatke/ Schneider in Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): Kinder- und Jugendpartizipation in Deutschland - 
Daten, Fakten, Perspektiven, 2005, S.7. 
17 Vgl. Schmidt: Kommunalrecht, 2. Auflage, Tübingen, 2014, S. 68, Rn. 205. 
18 Fassbender/ König/ Musall: Sächsisches Kommunalrecht, Stuttgart, 2018 S. 399, Rn. 1. 
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dern und Jugendlichen vorsehen, wird zusätzlich die stellvertretende Form dargelegt, 

da sie eine besondere Rolle auf der kommunalen Ebene einnehmen kann. 

2.2.1 Repräsentative Beteiligungsformen 

Die repräsentative oder auch parlamentarische Beteiligungsform ist ein Gremium, in 

das Kinder und Jugendliche von Gleichaltrigen gewählt bzw. delegiert werden und ist 

über die Hauptsatzung o. Ä. institutionell verankert.19 Die gewählten Vertreter 

repräsentieren die Interessen und Bedürfnisse der jungen Menschen aus dem 

Landkreis gegenüber der Kreisverwaltung und dem Kreistag.20 Laut Stange und Lührs 

zählen zu den klassischen repräsentativen Unterformen u. a. das Kinder- und 

Jugendparlament, der Jugendkreistag und die Kinder- und Jugendbeiräte.21 

Flügge und Gerrits geben an, dass die repräsentative Form nicht nur eine langfristige 

und regelmäßige Beteiligung der Heranwachsenden ermöglicht, sondern ihnen durch 

diese Form der Partizipation die Chance eröffnet wird, Verfahren und Entscheidungen 

nachvollziehen zu können.22 Außerdem haben die jungen Menschen bei Ab-

stimmungen und Entscheidungen einen deutlich stärkeren Einfluss, als bei anderen 

Partizipationsmöglichkeiten.23 

Jedoch bringt die parlamentarische Beteiligungsform auch Nachteile mit sich. Kritisiert 

wird vor allem, dass nur wenige junge Menschen an den Partizipationsprozessen be-

teiligt werden können. Ein weiteres Problem ist, dass meist die Kinder und Jugend-

lichen nur aus höheren sozialen Schichten an den Beteiligungsprozessen teilnehmen 

und die jungen Menschen aus sozialschwächeren Familien nicht ausreichend re-

präsentiert werden.24 

2.2.2 Offene Beteiligungsformen 

Gegenüber der repräsentativen Partizipationsform bietet die offene Beteiligungsform 

die Möglichkeit, dass alle interessierten jungen Menschen an dem Prozess spontan 

teilnehmen können.25 Durch diese Form erhalten junge Menschen die Chance, ihre 

Ideen und Anregungen sowohl untereinander als auch mit den kommunalen Vertretern 

zu teilen. Die offene Beteiligungsform kann auf Dauer angelegt werden und ebenfalls 

                                                
19 Flügge/ Gerrits in Tremmel/Rutsche: S. 419. 
20 Vgl. ebenda. 
21 Vgl. Stange/ Lührs in Gürlevik/ Hurrelmann/ Palentien: Jugend und Poltik – Politische Bildung und 
Beteiligung von Jugendlichen, Wiesbaden, 2016, S. 411. 
22 Vgl. Flügge/ Gerrits in Tremmel/ Rutsche: S. 413. 
23 Vgl. ebenda: S. 419. 
24 Vgl. ebenda: S. 413. 
25 Vgl. Rollfing: Kommunale Kinder- und Jugendgremien im Land Brandenburg: Ernsthafte Partizipation 
von Kindern und Jugendlichen?, Potsdam, 2018, S. 19. 
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institutionell verankert werden.26 Der Landkreis kann die offene Partizipation u. a. in 

Form von Kinder- und Jugendversammlungen, -konferenzen, -foren und Runden 

Tischen ausgestalten.27 

2.2.3 Projektorientierte Beteiligungsformen 

Wesentlich für die projektorientierte Form ist, dass die geplanten Vorhaben zeitlich 

befristet sind und die Teilnehmer sich während des Projektes nur auf bestimmte 

Themen konzentrieren.28 Den Kindern und Jugendlichen soll dabei die Möglichkeit 

geboten werden, ihre eigenen Ideen einbringen und Lösungsvorschläge für bestimmte 

Themen erarbeiten zu können. Rollfing gibt an, dass zu dieser Kategorie „[…] u. a. 

Workshops, aktivierende Befragungen oder Planungszirkel […] [als auch] Zukunfts-

werkst[ä]tt[en]“29 gehören. 

2.2.4 Stellvertretende Beteiligungsformen 

Charakteristisch für die stellvertretende Form ist, dass die Heranwachsenden nicht 

selbst ihre Rechte wahrnehmen, sondern sie durch Erwachsene bei politischen 

Entscheidungsprozessen, die kinder- und jugendrelevante Interessen berühren, ver-

treten werden.30 Somit ist sie genau genommen keine Partizipationsform.31 Durch 

Rollfing kann ergänzt werden, dass die stellvertretenden Personen einen großen 

Einfluss auf die Verwaltung haben, da sie entweder direkt organisatorisch eingebunden 

sind oder sie in einer sehr engen Verbindung mit dem verantwortlichen Personal 

stehen.32 

 

Abbildung 2: Übersicht über die klassischen Partizipationsmöglichkeiten 

                                                
26 Vgl. Stange in Deutsches Kinderhilfswerk (Hrsg.): Offene Versammlungsformen und Foren – Ein 
Kurzüberblick – Baustein B 6.1, S. 7. 
27 Vgl. ebenda: S. 3. 
28 Vgl. Flügge/ Gerrits in Tremmel/ Rutsche: S. 419. 
29 Rollfing: S. 20. 
30 Vgl. Ballhausen/ Lange in Gürlevik/ Hurrelmann/Palentien: S. 377. 
31 Vgl. Stange in Deutsches Kinderhilfswerk (Hrsg.): Strategien und Grundformen der Partizipation – 
Systematisierungsversuch -Baustein B 0.0, S.12. 
32 Vgl. Rollfing: S. 20. 
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3 Rechtsgrundlagen der Kinder- und Jugendpartizipation 

3.1 Völkerrecht 

Im Jahr 1989 beschloss die Generalversammlung der Vereinten Nationen die UN-

Kinderrechtskonvention (CRC) und verabschiedete somit international geltende Regeln 

zum Schutz von Kindern. Das Übereinkommen der Vertragsstaaten beinhaltet neben 

den Schutzrechten und den Rechten auf Entwicklung und Förderung auch Partizipa-

tionsrechte für Kinder.33 Durch die Ratifizierung mit der Konvention im Jahr 1992 hat 

sich die Bundesrepublik Deutschland an die nationale Achtung und Umsetzung der 

Inhalte des Regelwerkes gebunden.34 

Die zentrale Grundlage für die Beteiligung von Kindern stellt der Art. 12 ff. CRC dar. I. 

S. d. Übereinkommens ist jeder Mensch, der das achtzehnte Lebensjahr noch nicht 

vollendet hat, ein Kind. Gemäß Art. 12 Abs. 1 CRC haben die Vertragsstaaten einem 

Kind das Recht der freien Meinungsäußerung zu garantieren, wenn es in der Lage ist, 

sich seine eigene Meinung zu bilden. Jedoch beschränkt sich dieses Recht nur auf 

Sachverhalte, die das Kind berühren. Dadurch steht den Vertragsstaaten ein großer 

Ermessensspielraum bei der Entscheidung, wann und in welchem Umfang sie die 

Meinung des Kindes berücksichtigen müssen, zu.35 Im Abs. 2 ist geregelt, dass Kinder, 

die von einem Gerichts- oder Verwaltungsverfahren betroffen sind, sich unmittelbar 

oder mittelbar durch einen gesetzlichen Vertreter oder eine befugte Stelle äußern 

können. 

Aus der Quelle von Stamm und Bettzieche ist zu entnehmen, dass Kinder nach Art. 12 

CRC nicht nur in Angelegenheiten, von denen sie direkt betroffen sind, berücksichtigt 

werden, sondern auch an politischen oder gesetzgeberischen Prozessen beteiligt 

werden sollen, die einen unmittelbaren oder mittelbaren Einfluss auf ihr Leben oder 

ihre Rechte haben könnten. Außerdem ist es laut dem Policy Paper notwendig, dass, 

neben dem im Artikel 12 verankerten Recht, weitere Beteiligungsrechte von Kindern 

geachtet und umgesetzt werden müssen, damit eine wirksame Partizipation ermöglicht 

werden kann. Darunter zählen unter anderem, die im Artikel 13 festgehaltenen 

Meinungs- und Informationsfreiheiten, die im Artikel 15 verankerten Vereinigungs- und 

                                                
33 Vgl. Würth/ Simon auf offiziellen Internetseite der bpb: Die UN-Kinderrechtskonvention: Der normative 
Rahmen, 2012. 
34 Vgl. Stamm/ Bettzieche in Deutsches Institut für Menschenrechte (Hrsg.): zuhören-ernst nehmen-
handeln– Wie das recht von Kindern in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit gefördert werden 
kann, S. 3. 
35 Vgl. BMFSFJ (Hrsg.): Übereinkommen über die Rechte des Kindes VN-Kinderrechtskonvention im 
Wortlaut mit Materialien, S. 60 f. 
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Versammlungsfreiheiten und die im Artikel 17 festgeschriebenen Rechte auf die 

Nutzung nationaler und internationaler Massenmedien bzw. Informationsquellen.36 

3.2 Europarecht 

Im Art. 3 EUV sind die wesentlichen Ziele der Union definiert. Im Abs. 5 werden u. a. 

die Einhaltung der Menschenrechte, insbesondere der Kinderrechte und die Wahrung 

der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen, als außenpolitische Ziele her-

vorgehoben.37 

Daneben sind in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRCh) die 

Rechte von Kindern ausdrücklich im Art. 24 verankert. Sie dürfen nach Abs. 1 S. 2 

GRCh ihre Meinung frei äußern. Dabei sieht die Rechtsnorm Kinder als eigenständige 

Grundrechtsträger an. Laut Streinz können „[…] alle Menschen, die noch nicht das 18. 

Lebensjahr vollendet haben.“38 das Grundrecht beanspruchen. Der gesamte Artikel ist 

in Anlehnung an die UN-Kinderrechtskonvention und basiert auf den Art. 3, 9, 12 und 

13 CRC.39  

Trotzdem können aus der GRCh keine ausdrücklichen Beteiligungsrechte von Kindern 

und Jugendlichen abgeleitet werden. Da jedoch die GRCh für alle Menschen, die in der 

Union leben, gilt und keine Altersbeschränkung vorgenommen worden ist, fallen Kinder 

unter den persönlichen Geltungsbereich der restlichen Artikel. Somit haben auch sie 

nach Art. 11 Abs. 1 GRCh das Recht, ihre Meinung frei zu äußern. 

3.3 Nationales Recht 

3.3.1 Das Grundgesetz 

Das Grundgesetz (GG) ist die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland und gibt 

die organisatorische Struktur des Staates vor. Außerdem normiert sie das Verhältnis 

zwischen den Bürgern und dem deutschen Staat und ist das ranghöchste Gesetz in 

der Bundesrepublik. 

In der derzeit geltenden deutschen Verfassung sind keine Rechte für Heranwachsende 

ausdrücklich verankert. Jedoch geht aus dem Koalitionsvertrag zwischen SPD, CDU 

und CSU vom 14. März 2018 hervor, dass es Bestrebungen gibt, spezielle 

Grundrechte für Kinder und Jugendliche in der Verfassung aufzunehmen. Dazu sollte 

                                                
36 Vgl. Stamm/ Bettzieche in Deutsches Institut für Menschenrechte (Hrsg.): S. 6. 
37 Vgl. Geiger/ Khan/ Kotzur: EUV AEUV der Europäischen Union Kommentar, 6. Auflage, München, 2017, 
S. 22, Rn. 14. 
38 Streinz: Beck´sche Kurz-Kommentare, EUV/ AEUV, 3. Auflage, München, 2018, S. 2745, Rn. 5. 
39 Vgl. ebenda: Rn. 1. 
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eine Arbeitsgruppe bis Ende 2019 einen Vorschlag erarbeiten.40 Zum Erstellungs-

zeitpunkt dieser Arbeit konnten keine aktuellen Informationen zum Bearbeitungsstand 

gefunden werden. 

Auch wenn derzeit noch keine direkten Kinderrechte in der Verfassung verankert sind, 

können sich junge Menschen auf die allgemein geltenden Grundrechte berufen. Neben 

dem Art. 2 Abs. 1 GG, der allen Menschen die allgemeine Handlungsfreiheit garantiert, 

können die Kinder und Jugendlichen ihre Rechte bspw. noch auf den Art. 5 Abs. 1 GG 

stützen. Dieser gewährleistet allen Menschen die Meinungs- und Informationsfreiheit. 

Außerdem können sie sich auf den Art. 8 GG berufen, der allen Bürgern die 

Versammlungsfreiheit garantiert. 

3.3.2 Das Baugesetzbuch 

Laut § 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB sind die sozialen und kulturellen Belange bestimmter 

Bevölkerungsgruppen, insbesondere auch junger Menschen, bei der Aufstellung der 

Bauleitplanung zu berücksichtigen. Um den Bedürfnissen der jungen Menschen ge-

recht zu werden, können laut Battis „[...] Anlagen und Einrichtungen des Gemein-

bedarfs und […] Grünflächen […]“41 ausgewiesen werden. Eine Ableitung der Alters-

grenzen ist nicht möglich, da es sich bei dem Begriff junge Menschen um einen unbe-

stimmten Rechtsbegriff handelt. 

Der § 3 BauGB gibt an, dass die Öffentlichkeit an der Bauleitplanung beteiligt werden 

muss. Aus Abs. 1 S. 2 BauGB ergibt sich, dass die öffentliche Beteiligung nicht an 

bestimmte Altersvorgaben gebunden ist. Kinder und Jugendliche werden ausdrücklich 

als Teil der Öffentlichkeit benannt. Nach Spieß ist „[d]ie Öffentlichkeitsbeteiligung nach 

§ 3 […] ein Jedermannsrecht […]“.42 

Somit ist festzuhalten, dass die Partizipation von jungen Menschen an der Bauleit-

planung ausdrücklich im Baugesetzbuch verankert ist. 

3.3.3 Das Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und 
Jugendhilfe 

Nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 SGB VIII soll die Jugendhilfe u. a. dazu beitragen, dass die 

Interessen der Kinder und Jugendlichen bei kommunalpolitischen Entscheidungspro-

zessen berücksichtigt werden und „[…] dass kinderfreundliche Konzepte Teil einer 

                                                
40 Vgl. CDU,CSU und SPD: Ein neuer Aufbruch für Europa. Eine neue Dynamik für Deutschland. Ein 
neuer Zusammenhalt für unser Land. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. 19 
Legislaturperiode Berlin, 2018, S. 21. 
41 Battis: Baugesetzbuch – Kommentar, 14. Auflage, München, 2019, S. 46, Rn. 56. 
42 Spieß in Jäde/ Dirnberger: Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung – Kommentar, 9. Auflage, 
Stuttgart, 2018, S. 111, Rn. 3. 
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Politik zur Schaffung lebenswerter Städte und Wohngebiete sind.“43 Dadurch wird die 

Jugendhilfe befugt, sich auch in anderen wichtigen Bereichen der Jugend für deren 

Rechte und Interessen einzusetzen und diese positiv zu beeinflussen.44 

Im § 8 SGB VIII sind die Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen in der 

Kinder- und Jugendhilfe verankert. Nach Abs. 1 S. 1 sind sie entsprechend ihres Ent-

wicklungsstandes an allen betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe 

zu beteiligen. Durch die Partizipation soll ihnen die Gelegenheit gegeben werden, 

einen Einfluss auf Entscheidungen nehmen zu können. Meysen legt dar, dass die 

gesetzliche Norm den Grundstein für die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen auf 

den verschiedenen Ebenen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe legt und sie nicht 

nur einen Einfluss auf Entscheidungen haben, die sie selbst betreffen, sondern durch 

die Partizipationsrechte das gesamte Leistungsangebot der Jugendhilfe beeinflussen 

können.45 

Die Jugendarbeit soll gegenüber den anderen Maßnahmen der Jugendhilfe nicht den 

Personensorgeberechtigten bei der Erziehung des Kindes oder des Jugendlichen un-

terstützen, sondern soll Kindern und Jugendliche in Projekte einbeziehen und ihnen die 

Möglichkeit bieten, Ideen zu gestalten und umzusetzen. Nach § 11 Abs. 1 SGB VIII 

sollen bei der Jugendarbeit die Interessen der Heranwachsenden eine bedeutende 

Rolle spielen und ihnen die Chance gegeben werden, sich in Prozesse einzubringen. 

Dadurch soll nicht nur das soziale Engagement der Kinder und Jugendlichen gefördert 

werden, sondern sie auch bei der Entfaltung ihrer eigenen Persönlichkeit unter-

stützen.46 

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe werden gemäß § 80 SGB VIII zur Planung der 

Jugendhilfe verpflichtet. Abs. 1 Nr. 2 gibt vor, dass bei der Planung die Interessen, Be-

dürfnisse und Wünsche der jungen Menschen für einen mittelfristigen Zeitraum zu er-

mitteln und zu berücksichtigen sind. Um den Ansprüchen gerecht zu werden, können 

die jungen Menschen oder die Personensorgeberechtigten durch verschiedene Mög-

lichkeiten beteiligt werden. Neben Befragungen wären bspw. auch Planungszellen oder 

Konferenzen möglich.47 

Die Beteiligungsrechte, die im Kinder- und Jugendhilferecht verankert sind, beziehen 

sich nur auf das Aufgabengebiet der Jugendhilfe und nicht auf die restlichen politischen 

                                                
43 Kunkel/Kepert in Kunkel/Kepert/Pattar: Sozialgesetzbuch VIII – Kinder- und Jugendhilfe – Lehr- und 
Praxiskommentar, 7. Auflage, Baden-Baden, 2018, S. 56, Rn. 18. 
44 Vgl. Meysen/Münder in Münder/ Meysen/ Trenczek: Frankfurter Kommentar SGB VIII – Kinder- und 
Jugendhilfe, 8. Auflage, Baden-Baden, 2019, S. 84, Rn. 4. 
45 Vgl. Meysen in Münder/ Meysen/ Trenczek: S. 116, Rn. 4. 
46 Vgl. Kunkel/Kepert in Kunkel/Kepert/Pattar: S. 251, Rn. 7f. 
47 Vgl. Tammen in Münder/ Meysen/ Trenczek: S.952 f., Rn. 12 f. 



 12 

Aufgabenfelder des Landkreises. Durch diese Regelungen stehen den Kindern und 

Jugendlichen keine Beteiligungsrechte an kommunalpolitischen Entscheidungen zu. 

3.4 Landesrecht 

In der Landesverfassung des Freistaates Sachsens ist im Art. 9 Abs. 1 SächsVerf ver-

ankert, dass alle Kinder das Recht auf eine gesunde seelische, geistige und körper-

liche Entwicklung haben. Der Gesetzgeber differenziert nicht zwischen den Begriffen 

Kind und Jugendlicher.48 Nach Art. 101 Abs. 1 SächsVerf sind die Jugendlichen u. a. 

zu einem politischen Verantwortungsbewusstsein zu erziehen. Jedoch können aus den 

genannten Regelungen keine direkten Partizipationsrechte abgeleitet werden. 

Somit ist festzuhalten, dass in der Landesverfassung des Freistaates Sachsens keine 

ausdrücklichen Beteiligungsrechte für Kinder und Jugendliche verankert sind. Jedoch 

ist es den jungen Menschen möglich, sich wie bei dem deutschen Grundgesetz auf die 

allgemeinen Grundrechte aus der sächsischen Verfassung zu berufen. 

3.5 Kommunalrecht 

3.5.1 Die sächsische Landkreisordnung 

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD wurde im Jahr 2014 das Ziel festgehal-

ten, in der kommenden Legislaturperiode die Kinder- und Jugendbeteiligung auf der 

kommunalen Ebene zu stärken und eine gesetzliche Norm in die kommunalrechtlichen 

Grundlagen aufzunehmen.49 

Mit dem Beschluss über das Zweite Gesetz zur Fortentwicklung des Kommunalrechts 

am 13. Dezember 2017, wurde sowohl in der SächsGemO als auch in der SächsLKrO 

ein expliziter Paragraph für die Kinder- und Jugendbeteiligung aufgenommen. Somit 

wurde das angestrebte Ziel aus dem Koalitionsvertrag, die Kinder- und Jugend-

beteiligung auf der kommunalen Ebene zu fördern und zu unterstützen, umgesetzt. Die 

Änderung des sächsischen Kommunalrechts trat zum 01. Januar 2018 in Kraft.50 In 

dieser Arbeit wird ausschließlich die SächsLKrO betrachtet.51 

Der Gesetzgeber gibt vor, dass die sächsischen Landkreise nach § 43a SächsLKrO die 

Kinder und Jugendlichen bei Planungen und anderen Vorhaben in einer angemes-

                                                
48 Vgl. Kunzmann in Baumann-Hasske/ Kunzmann (Hrsg.): Die Verfassung des Freistaates Sachsen – 
Kommentar, 3. Auflage,  Berlin, 2011, S. 119, Rn. 7. 
49 Vgl. Koalitionsvertrag CDU/ SPD 2014: Sachsens Zukunft gestalten, S. 74. 
50 Vgl. Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz (SMS) (Hrsg.): Fünfter 
Sächsischer Kinder- und Jugendbericht Mitmachen I Mitgestalten I Mittendrin Jugendbeteiligung im 
Freistaat Sachsen 2018, S. 60. 
51 Es konnte keine aktuelle Kommentierung zu dem § 43a SächsLKrO gefunden werden, weshalb auf die 
Kommentierung der sächsischen Gemeindeordnung zurückgegriffen wird. Der Wortlaut der beiden Para-
grafen zur Kinder- und Jugendbeteiligung ist identisch. Ebenfalls gilt dies für Artikel aus Fachzeitschriften. 
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senen Weise beteiligen sollen, wenn die Interessen der jungen Menschen berührt sind. 

Um diese Regelung umsetzen zu können, sollen sie geeignete Verfahren entwickeln 

und durchführen. Den jungen Menschen soll damit die Möglichkeit gegeben werden, 

bei der Gestaltung ihres Lebensumfeldes mitzuwirken. Außerdem soll ihr Interesse an 

den politischen Prozessen des Kreises gefördert und gestärkt werden.52 Woitscheck 

legt dar, dass die Soll-Vorschrift die Kommunen verpflichtet, Heranwachsende an 

kommunalpolitischen Entscheidungsverfahren teilhaben zu lassen und sieht eine Ab-

weichung von dieser Regelung nur in Ausnahmefällen vor.53 

Auf welche Art und Weise die Kinder- und Jugendbeteiligung zu erfolgen hat, ist in der 

Erweiterung des Kommunalrechts nicht festgehalten. Die gesetzliche Regelung gibt nur 

an, dass die Beteiligung angemessen sein soll. Dabei handelt es sich jedoch um einen 

unbestimmten Rechtsbegriff. Unter dem Gliederungspunkt 2.1.2 wurde bereits näher 

erläutert, wie junge Menschen adäquat an politischen Prozessen beteiligt werden kön-

nen. Den Kreisen steht es somit grundsätzlich frei, wie sie Kinder und Jugendliche 

teilhaben lassen. 

Auch auf eine konkrete Festsetzung von bestimmten Altersgrenzen wurde seitens des 

Gesetzgebers verzichtet. Angesichts dieser Tatsache orientiert sich der Verfasser der 

vorliegenden Arbeit grundsätzlich an den Altersgruppen, die im Kinder- und Jugend-

hilferecht festgehalten sind. Somit werden auch junge Erwachsene bis zur Vollendung 

des 27. Lebensjahres berücksichtigt. So kann bspw. aus dem fünften sächsischen Kin-

der- und Jugendbericht, der sich auch intensiv mit der Beteiligung sächsischer Jugend-

licher auseinandersetzt, entnommen werden, dass die Verfasser ebenfalls junge 

Menschen bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres in ihrem Bericht 

berücksichtigten.54 

3.5.2 Die sächsische Regelung im bundesweiten Vergleich 

Im Folgenden sollen die rechtlichen Vorgaben der deutschen Bundesländer für die Kin-

der- und Jugendpartizipation auf der Landkreisebene miteinander verglichen werden. 

Bei der Betrachtung können die drei Stadtstaaten nicht berücksichtigt werden, da diese 

nicht in Landkreise untergliedert sind. 

Beim Vergleich der kommunalrechtlichen Regelung fällt auf, dass nur insgesamt fünf 

Bundesländer in Deutschland eine rechtliche Vorschrift in unterschiedlicher Aus-

prägung für die Kinder- und Jugendbeteiligung auf der Kreisebene verankert haben. In 

                                                
52 Vgl. Sponer in Sponer et al.: Kommunalverfassungsrecht Sachsen  - Kommentar: zu § 47a 
SächsGemO, S. 1. 
53 Vgl. Woitscheck in Sachsenlandkurier, Organ des Sächsischen Städte- und Gemeindetages, Nr. 1/2018, 
S. 18. 
54 Vgl. SMS (Hrsg.): S. 6. 



 14 

Sachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz sind die Vorschriften in der jeweiligen 

Landkreisordnung festgehalten. In Brandenburg und Sachsen-Anhalt lassen sich die 

Regelungen aus den Kommunalverfassungen ableiten.55 

Jedoch ist Brandenburg das einzige Bundesland, welches eine Muss-Vorschrift ver-

ankert hat. Die brandenburgischen Kommunen haben in der Hauptsatzung fest-

zulegen, welche Partizipationsformen genutzt werden. Insgesamt haben 13 von 14 

Landkreisen in Brandenburg die Kinder- und Jugendbeteiligung in ihren Haupt-

satzungen bzw. anderen Satzungen verankert.56 Bei einer Internetrecherche im 

Rahmen dieser Arbeit konnten allerdings nur sehr wenige Partizipationsbeispiele auf 

der brandenburgischen Kreisebene gefunden werden. 

In Sachsen-Anhalt gibt es zwar keinen expliziten Paragrafen für die Kinder- und Ju-

gendbeteiligung, allerdings sind dort die Partizipationsrechte der jungen Menschen in 

einem Paragrafen der Kommunalverfassung verankert, der die Kommunen verpflichtet, 

bestimmte gesellschaftliche Gruppen bei Planungen und Vorhaben, die die Gruppe in 

ihren speziellen Interessen berührt, zu beteiligen. 

Sachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz haben lediglich Soll-Vorschriften erlassen, aus 

denen sich keine weiteren Verpflichtungen ergeben. 

Eine genaue Vorgabe zur Ausführung des Rechtes oder eine konkrete Altersfestlegung 

hat keines der genannten Bundesländer vorgenommen. 

Die nachfolgende Grafik spiegelt den aktuellen Rechtsstand der Kinder- und 

Jugendbeteiligung in Deutschland wider: 

                                                
55 Stand: Februar 2020. 
56 Stand: Februar 2020. 
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Abbildung 3: Die sächsische Regelung im bundesweiten Vergleich 
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4 Digitale Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

4.1 Abgrenzung der digitalen Beteiligung gegenüber den klassischen Formen 

Von den klassischen Beteiligungsformen differenziert sich die digitale Partizipation in-

soweit, dass bei dieser Art der Teilhabe unterstützend digitale Medien und technische 

Geräte genutzt werden. Die Kinder und Jugendlichen können u. a. durch Video- und 

Audiodateien, Computerspiele oder durch verschiedene Tools der e-Partizipation betei-

ligt werden.57 

Feil legt dar, dass der Beteiligungsbegriff im Web 2.0 einen neuen Sinn erhalten hat. 

„Im Internet beinhaltet die Partizipation im Allgemeinen die Teilhabe an der Wissens-, 

Informations- und Kommunikationsgesellschaft durch gesellschaftliche Handlungs-

fähigkeit, die das Individuum über die Ausbildung seiner digitalen Kompetenzen er-

reicht.“58 

Das Web 2.0 stellt einen technischen Fortschritt des Webs 1.0 dar und eröffnet die 

Möglichkeit, sich aktiv in das Netz einzubringen. Dadurch haben die Nutzer nicht nur 

die Chance die Inhalte, die von großen Institutionen bereitgestellt werden, einzusehen 

und diese zu verwenden, sondern auch die Möglichkeit eigene Inhalte z. B. auf 

sozialen Netzwerken hochzuladen und zu verbreiten.59 

Häufig ist im Zusammenhang mit der digitalen Beteiligung der Begriff e-Partizipation zu 

lesen. Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) gibt an, dass unter dem Termi-

nus e-Partizipation ein online-gestütztes Verfahren zu verstehen ist, wodurch Heran-

wachsende aktiv z. B. an einem kommunalpolitischen Entscheidungsprozess beteiligt 

werden können. Sie legt dar, dass die e-Partizipation ein zusätzliches Instrument zu 

den übrigen Online- und Offline-Beteiligungsformen darstellt.60 

Laut der Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland 

e. V. (IJAB) kann zwischen der direkten Form der e-Partizipation, bei der die Betei-

ligung einen unmittelbaren Einfluss auf die politischen Entscheidungsprozesse auf-

weist, und der indirekten Form unterschieden werden. Die indirekte Form dient der 

Informationsbereitstellung und der Meinungsbildung. Außerdem soll sie die jungen 

                                                
57 Vgl. DKJS/ DBJR/ IJAB (Hrsg.): Offizielle Internetseite- jugend.beteiligen.jetzt - Was bedeutet jetzt 
digitale Beteiligung? 
58 Feil in Betz/ Gaiser/ Pluto: Partizipation von Kindern und Jugendlichen – Forschungsergebnisse, 
Bewertungen, Handlungsmöglichkeiten, Schwalbach, 2010, S. 114. 
59 Vgl. Forschungsverbund Deutsches Jugendinstitut/ Technische Universität Dortmund: Jugendliche 
Aktivitäten im Wandel. Gesellschaftliche Beteiligung und Engagement in Zeiten des Web 2.0 -Endbericht, 
Dortmund, 2011, S.13. 
60 Vgl. DKJS (Hrsg.): Kommunale Jugendbeteiligung in der digitalen Gesellschaft: ein Leitfaden, 2014, S.6. 



 17 

Menschen dazu motivieren, sich bspw. über kommunalpolitische Themen 

auszutauschen.61 

Aus der Quelle von Bastian, Burger und Harring kann entnommen werden, dass sich 

die digitalen Beteiligungsangebote mehr an Jugendliche und weniger an Kinder richten. 

Es gibt nur wenige Angebote, die speziell für Kinder entwickelt wurden. Sie dienen 

vielmehr der Wissensvermittlung als der Partizipation von Kindern.62 Dies wird in den 

folgenden Abschnitten des Kapitels berücksichtigt. Somit betrachtet die Arbeit im 

Folgenden die digitale Partizipation von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 

4.2 Chancen der digitalen Beteiligung 

Die digitale Beteiligung bietet gegenüber den klassischen Partizipationsformen eine 

Vielzahl von Vorteilen, wodurch die Jugendbeteiligung auf der Landkreisebene erhöht 

werden kann. Diese sollen im Folgenden darlegt werden. 

Zunächst kann angeführt werden, dass die digitale Partizipation jederzeit und orts-

unabhängig möglich ist. Dadurch erhalten Jugendliche, die aufgrund langer An-

fahrtswege nicht die Chance haben ein orts- und zeitgebundenes Partizipations-

angebot wahrzunehmen, trotzdem die Möglichkeit, sich an politischen Prozessen des 

Landkreises zu beteiligen.63 Aus dem Handbuch zur Bürgerbeteiligung von Nanz und 

Fritsche kann ergänzt werden, dass durch die Verringerung der genannten Hin-

derungsgründe die Anzahl der Teilnehmer erhöht werden kann. Außerdem erhalten 

Personen, denen es bei klassischen Beteiligungsformen schwerer fällt, ihre Meinung 

zu äußern, die Möglichkeit ihre Argumente schriftlich darzulegen.64 

Zusätzlich kann eine Online-Plattform wichtige Informationen beinhalten, die für eine 

Abstimmung relevant sein können. Damit wird vermieden, dass keine Entscheidung 

getroffen wird, die bspw. aus finanziellen oder rechtlichen Vorgaben nicht umgesetzt 

werden kann. Des Weiteren kann der Nutzer die Argumentation der anderen Teilneh-

mer jederzeit einsehen und seine eigene Meinung dazu anbringen.65 

Auf der Internetplattform jugend.beteiligen.jetzt wird angegeben, dass durch die Ver-

wendung eines Online-Tools ein Beteiligungsverfahren transparent gestaltet werden 

kann. Dabei werden alle wichtigen Informationen, Ideen und eventuelle Abstimmungs-

ergebnisse offen dargelegt. Dadurch kann das gesamte Beteiligungsverfahren jederzeit 

                                                
61 Vgl. IJAB (Hrsg.): Guidelines für gelingende ePartizipation Jugendlicher in Entscheidungsprozessen auf 
lokaler, regionaler, nationaler und europäischer Ebene, Bonn, 2014 a, S. 4. 
62 Vgl. Bastian/ Burger/ Harring in Gürlevik/ Hurrelmann/ Palentien: S. 329. 
63 Vgl. DKJS/ DBJR/ IJAB (Hrsg.): Offizielle Internetseite, jugend.beteiligen.jetzt -Gute Gründe. 
64 Vgl. Nanz; Fritsche in bpb (Hrsg.): Handbuch Bürgerbeteiligung-Verfahren und Akteure, Chancen und 
Grenzen- Bonn, 2012, S. 89.  
65 Vgl. DKJS/ DBJR/ IJAB: Offizielle Internetseite- jugend.beteiligen.jetzt – Gute Gründe. 
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von den verschiedenen Akteuren nachvollzogen werden. Die Jugendlichen können 

aufgrund der Transparenz Vertrauen und Verständnis gegenüber den kreispolitischen 

Prozessen entwickeln.66 

Ein weiteres Argument, welches für die digitale Beteiligung spricht, ist, dass die unter-

schiedlichen Meinungen der Jugendlichen in vielen Online-Tools gesammelt, ge-

speichert und gefiltert werden können. Dadurch wird nicht nur ermöglicht, dass die Teil-

nehmer sich zunächst die Standpunkte der anderen Beteiligten in Ruhe durchlesen 

und abwägen können, bevor sie ihre eigene Auffassung kundtun, sondern es können 

dadurch auch verbesserte Entscheidungs- oder Abstimmungsgrundlagen geschaffen 

werden.67 Laut Nanz und Fritsche kann somit die Qualität der Beteiligungsverfahren 

erhöht werden, da nicht sofort auf die Argumente der anderen Teilnehmer reagiert 

werden muss.68 

Zugleich bietet die onlinebasierte Beteiligung den Kreisen die Gelegenheit, die Jugend 

gerecht anzusprechen. 69 Die JIM-Studie aus dem Jahr 2018 legt dar, dass 97 % der 

Zwölf- bis Neunzehnjährigen in ihrer Freizeit das Internet nutzen. Davon surfen 91 % 

der Jugendlichen täglich und die restlichen 6 % immerhin mehrmals wöchentlich.70 

Somit sind fast alle Jugendlichen im Umgang mit digitalen Medien vertraut. Deshalb 

bietet das Netz gute Möglichkeiten, die Jugendlichen sowohl auf die digitalen als auch 

auf die klassischen Beteiligungsmöglichkeiten des Landkreises aufmerksam zu ma-

chen und sie zu motivieren an kommunalen Prozessen teilzunehmen. 

Der Internetplattform jugend.beteiligen.jetzt kann außerdem entnommen werden, dass 

Jugendliche durch die Teilnahme an politischen Beteiligungsprozessen bemerken, 

dass ihre Probleme, Ideen oder Angelegenheiten ernst genommen werden und sie mit 

ihrem Engagement etwas bewegen können. Dadurch können sie bestärkt werden, sich 

auch an anderen politischen Prozessen des Landkreises aktiv zu beteiligen.71 

Wie in der Einleitung dieser Arbeit dargelegt, stärkt die Kinder- und Jugendbeteiligung 

die persönlichen Kompetenzen der jungen Menschen. Jedoch fördert die digitale Parti-

zipation nicht nur die persönlichen Fertigkeiten der Jugendlichen, sondern trägt zur Er-

höhung der Identifikation mit dem eigenen Landkreis bei. Durch die Bereitstellung der 

digitalen Beteiligungsmöglichkeit präsentiert sich der Landkreis als innovative, jugend- 

und beteiligungsfreundliche Kommune, die die jüngeren Generationen an politischen 

                                                
66 Vgl. DKJS/ DBJR/ IJAB: Offizielle Internetseite - jugend.beteiligen.jetzt – Gute Gründe. 
67 Vgl. ebenda. 
68 Vgl. Nanz/ Fritsche: S. 90. 
69 Vgl. DKJS/ DBJR/ IJAB: Offizielle Internetseite - jugend.beteiligen.jetzt  – Gute Gründe. 
70 Vgl. mpfs (Hrsg.): JIM-Studie aus dem Jahr 2018 – Jugend, Information, Medien- Basisuntersuchung 
zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger, Stuttgart, 2018, S. 13. 
71 Vgl. DKJS/ DBJR/ IJAB: Offizielle Internetseite - jugend.beteiligen.jetzt  – Gute Gründe. 
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Verfahren teilhaben lassen möchte und dazu moderne Beteiligungsinstrumente wählt. 

Somit verschafft sich der Landkreis einen Standortvorteil.72 Dieses Argument trifft im 

weitesten Sinne auch auf die klassischen Beteiligungsformen zu. 

Das letzte Argument, welches auf der Internetplattform angebracht wird, ist, dass die 

digitalen Beteiligungsmöglichkeiten ohne großen Aufwand miteinander verbunden 

werden können. Dadurch kann die Reichweite erhöht werden.73 

In der nachfolgenden Grafik sind die wichtigsten Vorteile, die die digitale Partizipation 

bietet, aufgezeigt: 

 

 

 

 

 

                                                
72 Vgl. DKJS/ DBJR/ IJAB: Offizielle Internetseite - jugend.beteiligen.jetzt  – Gute Gründe. 
73 Vgl. ebenda. 

Abbildung 4: Übersicht über die Chancen der digitalen Beteiligung 
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4.3 Digitale Instrumente 

Für den Erfolg des Beteiligungsprozesses ist die Wahl des Partizipationsmediums ent-

scheidend. Dazu können Landkreise einerseits mithilfe von sozialen Medien und Nach-

richtendiensten und andererseits mit speziellen Online-Werkzeugen ihre Beteiligungs-

prozesse wirksam gestalten. Bei der Auswahl der richtigen Online-Instrumente sollten 

die jeweiligen Vor- und Nachteile abgewogen werden, die jedes einzelne Instrument 

mit sich bringt. In den folgenden Abschnitten werden nur die allgemeingültigen Vor- 

und Nachteile der jeweiligen Art aufgezeigt. 

4.3.1 Soziale Netzwerke und Nachrichtendienste 

Die sozialen Netzwerke wie bspw. Facebook oder Twitter und die Nachrichtendienste 

wie WhatsApp oder Telegram können genutzt werden, um auf die Beteiligungsmöglich-

keiten aufmerksam zu machen. So können die zuständigen Personen mit den Jugend-

lichen den ersten Kontakt aufnehmen, Fragen beantworten oder Treffen vereinbaren.74 

Haan hebt hervor, dass sich die Verantwortlichen aus der Politik und Verwaltung in die 

Netzwerke, in denen sich die jüngeren Generationen aufhalten, einbringen müssen.75 

„Dies hat den Vorteil, dass die Jugendlichen im bereits gewohnten Umfeld agieren kön-

nen, der Prozess automatisch in den Alltag integriert wird und sie sich nicht eigens 

registrieren müssen.“76 

Laut der DKJS besteht jedoch bei den sozialen Netzwerken als auch bei den Nachrich-

tendiensten die Gefahr, dass der Datenschutz nicht ausreichend gewährleistet werden 

kann.77 

4.3.2 Nutzung spezieller Beteiligungsplattformen 

Einen Überblick über spezielle Beteiligungsplattformen und -werkzeuge bietet die Inter-

netplattform jugend.beteiligen.jetzt - für die Praxis digitaler Beteiligung. Sie ist ein Ko-

operationsprojekt der DKJS, des Deutschen Bundesjugendrings (DBJR) und der IJAB 

und soll als Ansprechpartner und Schnittstelle zwischen der Politik und der 

Jugendarbeit fungieren. 

Für einen erfolgreichen Partizipationsprozess ist es wichtig, dass das passende Werk-

zeug genutzt wird. Um die Suche nach dem angemessenen Tool zu erleichtern, bietet 

die Plattform eine Filterfunktion an. Je nach Beteiligungsanlass kann die Kommune u. 

a. Beteiligungstools zur Abstimmung, zur Diskussion oder zur Ideensammlung aus-

                                                
74 Vgl. DKJS (Hrsg.): 2014, S. 21. 
75 Vgl. Haan in Tremmel/ Rutsche: S. 312. 
76 Ebenda. 
77 Vgl. DKJS (Hrsg.): 2014, S. 21. 
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wählen. Einige digitale Beteiligungstools können dabei mehrere Funktionen über-

nehmen. So bietet bspw. die Beteiligungsplattform OPIN, die europaweit für die digitale 

Beteiligung Jugendlicher genutzt werden kann, vielfältige Möglichkeiten an, um junge 

Menschen in ihrer Heimatkommune zu beteiligen. 

Zwar stellen die speziellen Plattformen gegenüber den sozialen Netzwerken zahlreiche 

Funktionen bereit78, jedoch besteht grundsätzlich das Problem darin, dass die Jugend-

lichen sich in den neuen Foren anmelden müssen.79 Außerdem stellen die speziellen 

Plattformen kein gewohntes Umfeld für die Heranwachsenden dar, in denen sie sich 

täglich aufhalten.80 Dies kann dazu führen, dass sich weniger Jugendliche an dem 

Verfahren beteiligen. 

Laut Bastian, Burger und Harring „[…] gibt es nicht die eine Form politischer Online-

Partizipation für Kinder und Jugendliche.“81 Bei der Auswahl des Beteiligungstools ist 

es wichtig, dass sich die Verantwortlichen an den Zielgruppen orientieren, deren In-

teressen berücksichtigen82 und Jugendliche in den Auswahlprozess einbeziehen. 

Dabei können einige Jugendliche schon einen Pretest durchführen und sich über die 

Handhabung des Beteiligungstools austauschen. Eine Kombination von ver-

schiedenen Online-Tools ist möglich.83  

4.4 Ist die digitale Beteiligung eine wirkliche Alternative für die Beteiligung auf 
der Landkreisebene? 

Wie bereits bei den Chancen der digitalen Beteiligung im Abschnitt 4.2 beschrieben, 

können durch die digitale Partizipation u. a. die verschiedensten Beteiligungsbarrieren 

gesenkt, die Verfahren transparenter gestaltet werden und der Landkreis sich als mo-

derne Verwaltung präsentieren. 

Besonders auf der Kreisebene, wo die Entfernungen zwischen den möglichen Ver-

anstaltungs- und den Wohnorten der Jugendlichen sehr groß sein können, bietet die 

digitale Partizipation gegenüber den Präsenzveranstaltungen einen erheblichen Vorteil. 

Jugendliche, die aufgrund privater Verpflichtungen oder der teils schlecht ausgebauten 

Infrastrukturnetze innerhalb der Landkreise, keine Möglichkeit hatten an den Veran-

staltungen teilzunehmen, erhalten dadurch die Gelegenheit, sich in den politischen 

Prozessen des Kreises einzubringen. 

                                                
78 Vgl. DKJS (Hrsg.): 2014, S. 21. 
79 Vgl. Haan in Tremmel/ Rutsche: S. 312. 
80 Vgl. DKJS (Hrsg.): 2014, S. 21. 
81 Bastian/ Burger/ Harring in Gürlevik/ Hurrelmann/ Palentien: S. 333. 
82 Vgl. ebenda. 
83 Vgl. DKJS (Hrsg.): 2014, S. 21. 
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Jedoch bedeutet dies nicht, dass durch die digitalen Möglichkeiten der Beteiligung au-

tomatisch eine größere Anzahl von jungen Menschen erreicht wird und diese motiviert 

werden können, ihre Rechte wahrzunehmen. Entscheidend für die Teilnahme an dem 

Partizipationsprozess ist, dass die Teilnehmer ein politisches Interesse aufweisen.84 

Sollten Jugendliche kein kommunalpolitisches Interesse haben, werden sie weder an 

den klassischen noch an den digitalen Beteiligungsverfahren teilnehmen. 

Es wird oft angenommen, dass die digitale Beteiligung gegenüber den klassischen 

Partizipationsformen weniger Ressourcen benötigt. Diese Meinung kann jedoch wider-

legt werden. Die verschiedenen Tools können bestimmte Verfahrensschritte wie z. B. 

die Auswertung der Entscheidung spürbar vereinfachen, jedoch benötigt es dafür 

technische und mediale Kompetenzen, die von den verantwortlichen Akteuren des 

Kreises erlernt werden müssen. Außerdem bedarf es sowohl bei der Etablierung des 

Online-Verfahrens innerhalb der Kreisverwaltung als auch bei der Durchführung der 

Prozesse eine umfassende pädagogische Betreuung der Jugendlichen. Zusätzlich 

müssen Mitarbeiterkapazitäten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit geschaffen und 

vorrätig gehalten werden. Somit kann gesagt werden, dass sich das Aufgabenfeld bei 

der digitalen Partizipation gegenüber den klassischen Beteiligungsformen verschiebt, 

jedoch der Arbeitsaufwand und die benötigten Ressourcen nicht verringert werden.85 

Ein Problem, welches der DBJR kritisch anmerkt, ist, dass der bei Diskussion um die 

digitale Beteiligung die verschiedenen Bildungsstände der Jugendlichen „[…] – und 

[die] damit verbundene[] unterschiedliche[] Mediennutzung und Medienkompetenz – 

[…]“86 nicht ausreichend berücksichtigt werden. Dadurch kann die digitale Partizipation 

eine soziale Selektivität aufweisen. 

Des Weiteren stellt die Anonymität im Netz ein Nachteil dar. Gegenüber den klas-

sischen Beteiligungsverfahren sinkt bei der digitalen Partizipationsform die Hemm-

schwelle, wodurch andere Teilnehmer schneller persönlich angegriffen werden 

können.87 

Laut Kersting weist die digitale Partizipation ihre Grenzen „[…] bei den dialogischen 

Funktionen.“88 auf. Im Gegensatz dazu können die klassischen Beteiligungsformen die 

Ansprüche an die politischen Erörterungen besser erfüllen und können dazu beitragen, 

dass die Jugendlichen ihre sozialen Kontakte und Fähigkeiten erweitern können.89 

                                                
84 Vgl. Eisel in Tremmel/ Rutsche: S. 288. 
85 Vgl. DKJS (Hrsg.): 2014, S. 10. 
86 DBJR: ePartizipation –Beteiligung im und mit dem Internet, Berlin, 2012, S.1. 
87 Vgl. Eisel in Tremmel/ Rutsche: S. 291. 
88 Kersting in Tremmel/ Rutsche: S. 268. 
89 Vgl. ebenda. 
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Aus den verschiedenen Quellen kann entnommen werden, dass die digitale 

Beteiligung nicht ausreichend ist. So gibt Haan z. B. an, dass viele Menschen die 

Meinung vertreten, dass Jugendliche sich nur noch im Internet aufhalten und 

ausschließlich darüber kommunizieren würden. Jedoch nutzen viele junge Menschen 

die digitalen Möglichkeiten, um sich miteinander zu verabreden und benötigen den 

persönlichen Austausch mit anderen. Deshalb ist es für einen erfolgreichen Partizipa-

tionsprozess notwendig, Online- und Offline-Elemente miteinander zu kombinieren.90 

Aus dem Leitfaden der DKJS kann ebenfalls entnommen werden, dass eine Parti-

zipation nur durch die Verbindung von Online- und Offlinemethoden funktioniert. Um 

auf die digitalen Beteiligungsmöglichkeiten des Landkreises aufmerksam zu machen, 

muss laut der DKJS die Verwaltung die Partizipationsmöglichkeiten wirksam in der Öf-

fentlichkeit publizieren. Sie empfiehlt, dazu Räume zu nutzen, in denen sich Jugend-

liche generell aufhalten. Im öffentlichen Raum könnten bspw. Veranstaltungen in der 

Schule oder in Jugendzentren durchgeführt und im digitalen Raum kann über die 

sozialen Netzwerke wie Facebook oder Instagram für die Beteiligungsmöglichkeit 

geworben werden.91 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die digitale Partizipation neue Wege eröffnet, um 

Kinder und Jugendliche leichter an den politischen Prozessen im Landkreis teilhaben 

zu lassen. Wie jedoch aufgezeigt, weist die onlinebasierte Beteiligung auch einige 

Grenzen auf. Aufgrund der teils sehr weiten Entfernungen zu ortsgebundenen Partizi-

pationsveranstaltungen bietet sie allerdings insbesondere den Landkreisen eine gute 

Möglichkeit, Jugendliche an kommunalpolitischen Entscheidungsprozessen teilhaben 

zu lassen. Eine reine digitale Beteiligung erscheint jedoch nicht sinnvoll. Deshalb 

sollten die klassischen mit den digitalen Beteiligungsformen kombiniert werden, um die 

jeweiligen Nachteile der Formen auszugleichen und Jugendliche effektiv an kom-

munalpolitischen Entscheidungsprozessen mitwirken zu lassen. 

Dazu können soziale Netzwerke und Nachrichtendienste verwendet werden, um mit 

Jugendlichen in Kontakt zu kommen und sie auf die verschiedenen Beteiligungs-

möglichkeiten im Kreis aufmerksam zu machen. Der Einsatz spezieller Online-

Werkzeuge kann entweder für den Partizipationsvorgang an sich genutzt werden bzw. 

können diese Instrumente auch eingesetzt werden, um Informationen für die klas-

sischen Beteiligungsformen bereitzustellen und die Jugendlichen über die kommenden 

Sitzungen oder Veranstaltungen zu informieren.  

  
                                                
90 Vgl. Haan in Tremmel/ Rutsche: S. 312. 
91 Vgl. DKJS (Hrsg.): 2014, S. 25. 
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5 Untersuchung des aktuellen Beteiligungsstandes in 
sächsischen Landkreisen 

5.1 Zielsetzung und Durchführung der Untersuchung 

Im folgenden Kapitel wird dargelegt, wie die gesetzliche Vorschrift des 

§ 43a SächsLKrO „Beteiligung von Kindern und Jugendlichen“ in sächsischen Land-

kreisen umgesetzt wird. Um die relevanten Daten zu erheben, wurde eine Unter-

suchung in Form einer Online-Befragung mithilfe des Beteiligungsportals Sachsen 

durchgeführt.92 

Ziel der Umfrage war es, herausfinden welche der freiwählbaren Formen in säch-

sischen Landkreisen genutzt werden und bei welchen speziellen Aufgabengebieten der 

Landkreise eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bisher möglich war. Des 

Weiteren wurde durch die Befragung ermittelt, ob in sächsischen Landkreisen bereits 

digitale Beteiligungsmöglichkeiten für junge Menschen angewandt werden. 

Die Erhebung der Daten fand im Zeitraum von Dezember 2019 bis Januar 2020 statt. 

Dazu wurden die Landkreise Mitte Dezember per E-Mail kontaktiert. Neben einem 

Anschreiben beinhaltete die E-Mail den Link zur Online-Befragung. Die Teilnahmefrist 

wurde anfangs bis zum 18. Januar 2020 gesetzt. 

Da bei einigen Landkreisen keine verantwortlichen Sachbearbeiter durch die Internet-

recherche ermittelt werden konnten, wurden diese Landkreise zunächst telefonisch 

kontaktiert, um anschließend dem zuständigen Ansprechpartner die E-Mail zuzuleiten. 

In mehreren Landkreisen wurde jedoch nur eine zentrale Kontaktperson im Jugendamt 

benannt, die das Anschreiben an den Verantwortlichen weiterleiten sollte.93 

Nur ein Kreis meldete sich unverzüglich zurück und gab an, dass es der zuständigen 

Abteilung aufgrund fehlender zeitlicher und personeller Ressourcen nicht möglich ist, 

an der Online-Umfrage teilzunehmen. 

Aufgrund der Tatsache, dass bis Anfang Januar nur ein Landkreis an der Erhebung 

teilgenommen hatte, wurde der Befragungszeitraum bis zum 31. Januar 2020 

verlängert. Um die restlichen Landkreise zu ermutigen, an der Umfrage teilzunehmen, 

wurde eine Erinnerungsemail94 Mitte Januar verfasst und an die restlichen neun 

Landkreise versandt. 

                                                
92 Der dazu erstellte Fragebogen ist als PDF-Datei im Anhang 2 abgebildet. 
93 Das Anschreiben befindet sich im Anhang 1. 
94 Die E-Mail befindet sich im Anhang 3. 
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In der Erinnerungsnachricht wurde noch einmal zum Ausdruck gebracht, welche Be-

deutsamkeit die Teilnahme an der Onlinebefragung für die vorliegende Bachelorarbeit 

hat. Zusätzlich wurde darauf hingewiesen, dass es auch sehr hilfreich wäre zu wissen, 

wenn der Landkreis keine Kinder und Jugendlichen auf der Grundlage des 

§ 43a SächsLKrO beteiligt. 

Des Weiteren wurden die Landkreise, die keinen direkten Ansprechpartner benannt 

haben, noch einmal telefonisch kontaktiert und gebeten die Erinnerung an den zustän-

digen Sachbearbeiter weiterzuleiten. 

Mit Ablauf des 31. Januar 2020 endete die Online-Befragung. Aufgrund der Erinne-

rungsemail nahmen zwei weitere Kreise an der Umfrage teil. Die verbleibenden sechs 

Landkreise haben nicht an der Befragung teilgenommen. Aus den Telefonaten mit 

einigen Landkreisen ging hervor, dass sie keine zeitlichen Ressourcen für die Teil-

nahme an der Umfrage aufbringen können. Somit haben sich insgesamt drei der zehn 

sächsischen Landkreise an der Erhebung beteiligt. Demzufolge ergibt sich eine 

Beteiligungsquote von 30 %. 

5.2 Auswertung der Befragung 

Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl kann das Ergebnis nicht als repräsentativ für 

den Freistaat Sachsen angesehen werden. Die nachfolgende Auswertung der Online-

Umfrage bezieht sich somit nur auf die teilgenommenen Landkreise. Im Anschreiben 

der Befragung wurde den Kreisen die Anonymität zugesichert, weshalb bei der Aus-

wertung keine Kreise namentlich benannt werden. 

Der Fragebogen gliederte sich in drei Abschnitte. Im ersten Teil wurden die Land-

kreise gebeten, ihre Kontaktdaten für eventuelle Rückfragen zu hinterlegen. Dieser Ab-

schnitt wird bei der Auswertung nicht berücksichtigt. 

Die beiden anderen Abschnitte sollen nun im Folgenden ausgewertet werden. Auf-

grund der geringen Teilnehmerzahl wird auf eine grafische Darstellung der Ergebnisse 

verzichtet. Die Auswertung wird entsprechend der Gliederung des Fragebogens vorge-

nommen. 

5.2.1 Anwendung der klassischen Beteiligungsformen 

Durch diesen Teil der Befragung sollte u. a. untersucht werden, welche klassischen 

Partizipationsformen von den Landkreisen eingesetzt werden und ob sie mit kreisange-

hörigen Gemeinden oder örtlichen Jugendverbänden zusammenarbeiten. 
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Die erste Frage innerhalb dieses Abschnittes sollte darüber Aufschluss bringen, ob die 

Landkreise die repräsentative Beteiligungsform für die Partizipation der jungen Men-

schen anwenden. Dem Umfrageergebnis konnte entnommen werden, dass zwei Land-

kreise die repräsentative Form nutzen. Ein Landkreis gab an, dass er über einen Ju-

gendbeirat verfügt. Jedoch stellte sich aufgrund einer telefonischen Nachfrage heraus, 

dass der Jugendbeirat auf Initiative einer kreisangehörigen Gemeinde realisiert wird 

und somit die jungen Menschen nicht auf der Kreisebene beteiligt werden. Der andere 

Landkreis gab bei dieser Frage im Ergänzungsfeld an, eine Jugendfragestunde im 

Rahmen des Jugendhilfeausschusses durchzuführen. Diese Art der Beteiligung kann 

nicht als repräsentative Form gewertet werden. Daraus folgt, dass keiner der 

teilnehmenden Landkreise die repräsentative Beteiligungsform nutzt. 

Die zweite Frage steht im engen Zusammenhang mit der ersten Frage und beschäftigt 

sich mit den Gründen, warum keine repräsentativen Formen genutzt werden. Diese 

Frage beantworteten nur zwei Kreise. Einer gab im Ergänzungsfeld an, sich derzeit 

noch in der Entscheidungsphase zu befinden. Der andere Landkreis gab neben 

finanziellen Gründen auch an, dass die kreisangehörigen Gemeinden ein aus seiner 

Sicht ausreichendes Partizipationsangebot zur Verfügung stellen. 

Durch die Fragen drei und vier des Abschnittes sollte ermittelt werden, ob die Kreise 

die jungen Menschen durch offene oder projektorientierte Beteiligungsformen an 

kommunalpolitischen Geschehnissen teilhaben lassen. Zwar gaben zwei Landkreise 

an, dass sie die Heranwachsenden sowohl durch offene als auch durch projekt-

orientierte Partizipationsformen beteiligt haben. Aber auch da stellte sich in den tele-

fonischen Gesprächen heraus, dass sich die Angabe eines Landkreises auf die 

kreisangehörigen Gemeinden bezog und er selbst keine offenen oder projekt-

orientierten Formen nutzt. Der andere Kreis wendete zwar tatsächlich eine offene 

Beteiligungsform an, jedoch im Rahmen des SGB VIII. Somit beteiligte kein Landkreis, 

der an der Umfrage teilgenommen hatte, Kinder und Jugendliche durch offene oder 

projektorientierte Formen auf Grundlage des § 43a SächsLKrO. 

Des Weiteren sollte ermittelt werden, ob die Landkreise stellvertretende Beteiligungs-

formen für junge Menschen einsetzen. Alle drei Landkreise beantworteten diese Frage 

negativ. 

Die nächsten beiden Fragen bezogen sich auf die Kooperation mit Jugendverbänden. 

Einerseits sollte herausgefunden werden, ob die Landkreise mit Verbänden zusam-

menarbeiten und andererseits welche Möglichkeiten genutzt werden, um Jugendver-

bände zu unterstützen, falls eine Kooperation eingegangen wird. Dem Ergebnis konnte 
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entnommen werden, dass alle drei Landkreise mit Jugendverbänden zusammen-

arbeiten und diese finanziell bei ihrer Tätigkeit unterstützen. Des Weiteren führen zwei 

Landkreise mit den Verbänden gemeinsam Veranstaltungen durch und setzen gemein-

schaftlich Projekte um. Der dritte Landkreis berät die Jugendverbände fachlich. 

Hingegen sollte bei der achten und neunten Frage ermittelt werden, ob die Landkreise 

mit kreisangehörigen Gemeinden zusammenarbeiten und wie die eventuelle Koopera-

tion ausgestaltet wird. Zwei der drei Landkreise gaben dabei an, mit den kreisan-

gehörigen Gemeinden zu kooperieren. Dabei legte ein Landkreis dar, dass er die ak-

tiven Jugendparlamente der kreisangehörigen Gemeinden berät und begleitet. Der an-

dere Landkreis gab an, dass er die Gemeinden durch finanzierte Projekte der Jugend-

hilfe unterstützt. 

Die vorletzte Frage dieses Abschnittes sollte darüber Aufschluss geben, in welchen 

Themenbereichen des Landkreises eine Beteiligung bisher möglich war. Die drei 

Kreise gaben an, dass die Kinder und Jugendlichen an keinen der aufgelisteten Auf-

gaben des Landkreises beteiligt worden sind. Ein Kreis ergänzte, dass jedoch der 

Schülerkreisrat regelmäßig an den Themen Schulbeförderung und Schulnetzplanung 

beteiligt wird. 

Durch die letzte Frage dieses Abschnittes sollte ermittelt werden, in welcher Höhe die 

Landkreise finanzielle Mittel für die Kinder- und Jugendbeteiligung für die Jahre 2019 

und 2020 eingeplant haben. Die freiwillige Frage beantwortete ein Landkreis nicht. Ein 

Kreis gab an, dass sowohl für 2019 als auch für 2020 jeweils 50.000 € für die Be-

teiligung von Kindern und Jugendlichen eingeplant war. Der andere Landkreis legte 

dar, dass innerhalb eines lokalen Aktionsplanes für das Jahr 2019 insgesamt 7.000 € 

eingeplant waren und für das laufende Jahr 10.000 € eingeplant sind. Jedoch wurden 

dabei keine Personal- und Sachkosten berücksichtigt.  

5.2.2 Anwendung der digitalen Beteiligungsmöglichkeiten 

Durch den letzten Teil des Fragebogens sollte der aktuelle Anwendungsstand von digi-

talen Beteiligungsmöglichkeiten in den Kreisen ermittelt werden. Dabei wurde u. a. 

untersucht, ob die sächsischen Landkreise digitale Tools oder Online-Plattformen für 

die Partizipation junger Menschen nutzen. 

Die erste Frage des Abschnittes sollte darüber Aufschluss bringen, ob die Landkreise 

für die Partizipation von Kindern und Jugendlichen digitale Beteiligungsmöglichkeiten 

anwenden. Nur einer der drei Landkreise gab dabei an, bereits digitale Beteiligungs-

möglichkeiten genutzt zu haben. Daraus ergibt sich, dass die anderen Fragen für diese 
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beiden Landkreise nicht ausgewertet werden können, da sie die grundsätzliche Nut-

zung verneint haben. 

Durch die nächsten Fragen sollte ermittelt werden, ob die Kreise bereits soziale 

Netzwerke, Kurznachrichtendienste oder eines der aufgelisteten Online-Tools schon 

verwendet hatten, um junge Menschen zu beteiligen. Der Landkreis, der die erste 

Frage positiv beantwortet hatte, gab an, dass er noch keine sozialen Netzwerke oder 

Kurznachrichtendienste genutzt hat. Jedoch ergänzte der Kreis im Zusatzfeld der 

letzten Frage, dass er die jungen Menschen im Rahmen der Jugendhilfeplanung durch 

eine kreisweite Online-Befragung beteiligte. 

5.3 Fehleranalyse 

Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl soll im folgenden Abschnitt reflektiert werden, 

welche eventuellen Fehler dazu beigetragen haben, dass sich nur drei der zehn 

Landkreise an der Umfrage beteiligt haben. 

Zunächst wird der Beteiligungszeitraum kritisch betrachtet. Die Befragung konnte 

aufgrund technischer Umsetzungsprobleme erst Mitte Dezember an die Landkreise 

verschickt werden. Planmäßig sollte der Fragebogen bereits Ende November an die 

Kreise versandt werden. Somit fiel die Bearbeitungsfrist genau in den Zeitraum des 

Jahreswechsels, in dem sehr viele Mitarbeiter Urlaub nehmen. Da sich in diesem Zeit-

raum nur ein Landkreis an der Umfrage beteiligt hatte, wurde die Bearbeitungszeit bis 

Ende Januar verlängert. 

Ein weiteres mögliches Problem wird im ersten Anschreiben des Fragebogens 

gesehen. Dieser beinhaltete nicht den Hinweis, dass die Abgabe einer Fehlermeldung, 

trotzdem sehr hilfreich gewesen wäre. Was dazu geführt haben könnte, dass Land-

kreise, die noch keine Partizipationsmöglichkeiten aufgrund der Soll-Vorschrift nutzen, 

den Fragebogen nicht ausgefüllt haben. 

Durch die Untersuchung sollte herausgefunden werden, inwieweit eine Beteiligung 

nach § 43a SächsLKrO erfolgt. Da die Ergebnisse jedoch eher die Beteiligung i. S. d. 

SGB VIII widerspiegeln, hätte im Anschreiben noch deutlicher zum Ausdruck gebracht 

werden müssen, dass die Partizipation an den kommunalpolitischen Entscheidungs-

prozessen betrachtet werden soll.  
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6 Gegenüberstellung der Aufgaben der kreisangehörigen 
Gemeinden und der Landkreise 

Im Folgenden sollen die Aufgaben der sächsischen Gemeinden und Landeskreise ge-

genüber gestellt werden. Dabei soll insbesondere auf die Aufgaben eingegangen wer-

den, die für die Umsetzung der Kinder- und Jugendpartizipation eine bedeutende Rolle 

spielen können. Um die Aufgabenabgrenzung zwischen den beiden Körperschaften 

besser veranschaulichen zu können, wird zunächst die Aufgabenstruktur der säch-

sischen Kommunen dargelegt. Anschließend werden die einzelnen Themenbereiche 

der Aufgabentypen aufgezeigt. Anhand von einigen Beispielen aus der kommunalen 

Praxis werden die kinder- und jugendrelevanten Aufgabenbereiche hervorgehoben. 

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass junge Menschen durch alle 

Entscheidungen, die der Gemeinderat oder der Kreistag trifft, berührt werden. Oft 

werden Entscheidungen getroffen, die sich nicht nur kurzfristig auf das Leben in der 

Kommune auswirken, sondern über einen langen Zeitraum und somit auch einen 

späteren Einfluss auf das Leben der jungen Menschen haben. 

Jedoch ist das Ziel, dass die Kinder und Jugendlichen sich aktiv an den kommunalen 

Entscheidungsprozessen beteiligen. Eine wichtige Voraussetzung ist dafür, dass das 

Interesse der jungen Menschen geweckt wird und sie motiviert werden können, an den 

politischen Prozessen mitzuwirken. Dazu sollten Aufgabenbereiche ausgewählt wer-

den, die die Heranwachsenden in ihrem alltäglichen Leben berühren. Dadurch können 

sie die Veränderungen, die sie durch ihr persönliches Engagement bewirkt haben, im 

Alltag deutlich wahrnehmen und spüren, dass ihre Ideen und Vorschläge ernst 

genommen werden. Dies bildet eine wichtige Grundlage für die Beteiligungen an 

weiteren kommunalpolitischen Prozessen.95  

6.1 Gliederung der kommunalen Aufgaben 

Die strukturelle Aufgabeneinteilung in Sachsen wird nach dem monistischen Modell 

vorgenommen, weshalb die Aufgaben der sächsischen Gemeinden nicht nach dem 

eigenen und dem übertragenen Wirkungskreis unterschieden werden, sondern in 

weisungsfreie und weisungsgebundene Aufgaben gegliedert werden.96 Auch die 

Kreisaufgaben werden nach diesem Modell strukturiert.97 

Die weisungsfreien Aufgaben können außerdem in die freiwilligen Aufgaben und die 

Pflichtaufgaben ohne Weisung unterschieden werden. “Weisungsfreie Aufgaben sind 

                                                
95 Vgl. Flügge/ Gerrits in Tremmel/ Rutsche: S. 418. 
96 Vgl. Fassbender/ König/ Musall: S. 94, Rn. 119 ff. 
97 Vgl. Burgi: Kommunalrecht, 5. Auflage, 2015, S. 314, Rn. 14. 
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[…] den Selbstverwaltungsangelegenheiten i. S. d. Art. 28 Abs. 2 GG zuzuordnen 

[…]“.98 Sowohl die Gemeinden als auch die Landkreise sind kommunale Selbstver-

waltungsträger nach Art. 28 Abs. 2 GG. 

Jedoch kommt ausschließlich den kreisangehörigen Gemeinden durch den Art. 28 

Abs. 2 S. 1 GG das Prinzip der Allzuständigkeit zu.99 Die Gemeinde benötigt für die 

Erfüllung der örtlichen Aufgaben keinen zusätzlichen Kompetenztitel100 und ist befähigt, 

alle öffentlichen Aufgaben innerhalb ihres Gebietes eigenverantwortlich und aus-

schließlich zu erfüllen.101 Durch dieses Prinzip steht es den kreisangehörigen Ge-

meinden zu, „[…] entsprechend den sich wandelnden örtlichen Bedürfnissen jederzeit 

neue, bislang unbesetzte öffentliche Aufgaben in ihrem Bereich zu übernehmen.“102 

Hingegen sind die Kreise für die überörtlichen Aufgaben verantwortlich und können 

Aufgaben übernehmen, die die Leistungsfähigkeit der einzelnen kreisangehörigen 

Gemeinden übersteigen. 

Bei den freiwilligen Aufgaben können die Kommunen selbst festlegen, ob sie eine 

bestimmte Aufgabe erfüllen möchten und können darüber frei entscheiden, wie sie die 

Aufgabe wahrnehmen. Somit verfügen die Kommunen bei den freiwilligen Aufgaben 

einerseits über das Entschließungsermessen und andererseits über das Gestaltungs-

ermessen.103 

Im Vergleich zu den freiwilligen Aufgaben können die Kommunen bei den weisungs-

freien Pflichtaufgaben nur über die Umsetzung der Aufgabe frei entscheiden.104 Die 

Aufgaben können grundsätzlich bloß auf der Grundlage eines formellen Landes-

gesetzes an die Gemeinden105 bzw. an die Kreise106 übertragen werden. Eine Ver-

pflichtung zur Aufgabenwahrnehmung durch eine Rechtsverordnung ist nur möglich, 

wenn der sächsische Gesetzgeber auf der Basis einer bundesgesetzlichen Er-

mächtigung handelt.107 

Sowohl den kreisangehörigen Gemeinden als auch den Landkreisen können Pflicht-

aufgaben zur Erfüllung nach Weisung auferlegt werden. Eine Übertragung kann nur 

                                                
98 Geis: Kommunalrecht, 4. Auflage, München, 2016, S. 60, Rn. 6. 
99 Vgl. Burgi: S. 63, Rn. 27. 
100 Vgl. ebenda: S. 69, Rn. 38. 
101 Vgl. Brüggen, G. in Brüggen/ Geiert/ Nolden: SächsGemO –Kommentar, Dresden, 2015, S.124, Rn. 2. 
102 Vogelgesang/ Lübking/ Ulbrich: Kommunale Selbstverwaltung – Rechtsgrundlagen – Organisation – 
Aufgaben – Neue Steuerungsmodelle, 3. Auflage, 2005, S. 38, Rn. 28. 
103 Vgl. Schmidt: S. 79, Rn. 231. 
104 Vgl. ebenda: S. 80, Rn. 232. 
105 Vgl. Brüggen, G. in Brüggen/ Geiert/ Nolden: S. 128, Rn. 9. 
106 Vgl. Jacob in Sponer/ Jacob/ Menke: Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen – Sächsisches 
Gesetz über kommunale Zusammenarbeit – Handkommentar, Stuttgart, 2004, S. 38, Rn. 9. 
107 Vgl. ebenda.  
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durch ein formelles Gesetz vorgenommen werden.108 Brüggen legt dar, dass die Ge-

meinde im Vergleich zu den weisungsfreien Pflichtaufgaben „[…] bei den Weisungs-

aufgaben weder über das „Ob“ noch das „Wie“ der Aufgabenerfüllung entscheiden.“109 

Ebenfalls wird auch den Landkreisen das Entschließungs- und Gestaltungsermessen 

bei dieser Aufgabenart entzogen.110 

Zusätzlich können die Aufgaben eines Landkreises inhaltlich gegliedert werden. Dabei 

wird eine Differenzierung in originäre Kreis-, Ergänzungs- und Ausgleichsaufgaben vor-

genommen.111 

„Originäre Kreisaufgaben sind Aufgaben bezüglich des Kreisgebietes, die Bestand und 

Funktion des Landkreises begründen und sichern.“112 Darunter fallen Aufgaben wie z. 

B. die Finanz-, die Personal- und die Organisationsverwaltung oder der Bau und die 

Unterhaltung von Kreisstraßen.113 

Unter den Ergänzungsaufgaben können alle Aufgaben verstanden werden, bei denen 

die kreisangehörigen Gemeinden oder einzelne Gemeinden aus personellen oder fi-

nanziellen Gründen nicht in der Lage sind, die Aufgaben sachgerecht wahrzunehmen. 

Dadurch werden sie zu überörtlichen Aufgaben.114 

Die Ausgleichsaufgaben zeichnen sich dadurch aus, dass die Landkreise einzelne 

Gemeinden bei der Aufgabenwahrnehmung unterstützen, wenn diese aufgrund fehlen-

der finanzieller Mittel oder einer geringen Verwaltungskraft nicht in der Lage sind, eine 

Aufgabe ausreichend zu erfüllen. Somit soll eine gleichmäßige Versorgung der Ein-

wohner innerhalb des Kreises gewährleistet werden.115 Die Landkreise können die 

kreisangehörigen Gemeinden in ihrer Erledigungskompetenz unterstützen, indem sie 

diese beraten oder ihnen finanzielle Zuschüsse zur Aufgabenerfüllung gewähren.116 

6.2 Aufgaben der Kommunen 

6.2.1 Freiwillige Aufgaben 

Die freiwilligen Aufgaben der sächsischen Gemeinden beruhen auf § 2 Abs. 1 

SächsGemO i. V. m. Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG, Art. 82 Abs. 2, Art. 84 Abs. 1 und Art. 85 

Abs. 1 SächsVerf. Aus diesen gesetzlichen Grundlagen lassen sich das Prinzip der 

Allzuständigkeit und das Aufgabenfindungsrecht der kreisangehörigen Gemeinden 

                                                
108 Vgl. Jacob in Sponer/ Jacob/ Menke: S. 38, Nr. 5. 
109 Brüggen, G. in Brüggen/ Geiert/ Nolden: S. 132, Rn. 22. 
110 Vgl. Jacob in Sponer/ Jacob/ Menke: S. 38, Nr. 9. 
111 Vgl. Fassbender/ König/ Musall: S. 401 f. 
112 Geis: S. 232 f. 
113 Vgl. Fassbender/ König/ Musall: S. 401, Rn. 11. 
114 Vgl. ebenda: Rn. 12. 
115 Vgl. ebenda: S. 402, Rn. 13. 
116 Vgl. Burgi: S. 315, Rn. 17. 
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ableiten.117 Eine Einschränkung dieses Rechts besteht jedoch u. a. darin, dass die Ge-

meinden bei der freiwilligen Aufgabenerfüllung an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit 

gebunden sind. 

In der Gemeindeordnung werden verschiedene Bereiche genannt, in denen die Ge-

meinden tätig werden können. Da diese anhand der aktuellen Bedürfnisse in ihrer 

Kommune frei entscheiden können, welche Aufgaben wahrgenommen werden 

müssen, können die freiwilligen Aufgaben sehr vielfältig sein und stark voneinander 

abweichen. Weshalb auch keine abschließende Aufzählung der freiwilligen Aufgaben 

möglich ist. 

So kann die kreisangehörige Gemeinde im sozialen Aufgabenbereich vielseitige öffent-

liche Einrichtungen schaffen und somit den Bedürfnissen der unterschiedlichen Alters-

und Gesellschaftsgruppen gerecht werden. Neben Seniorenzentren und Kranken-

häusern sind auch Einrichtungen für junge Menschen möglich. Dabei können bspw. 

diese bei der Errichtung, Planung oder Gestaltung von Kinder- und Jugendzentren 

oder den örtlichen Jugendklubs mitwirken. 

Um das gesellschaftliche Leben in der Kommune attraktiver zu gestalten, kann die 

Gemeinde zum Wohl ihrer Einwohner verschiedene Sport- und Freizeiteinrichtungen 

schaffen. Die Gemeinde kann neben Fußballplätzen, Schwimmbädern oder Spiel-

plätzen noch zahlreiche weitere Angebote bereitstellen, die auch für die Kinder und 

Jugendlichen besonders interessant sein können. Dies belegt ebenfalls die Internet-

recherche. Denn besonders in diesem Aufgabenspektrum ist die Partizipation von 

Kindern und Jugendlichen hoch. So setzt sich bspw. das Kinder- und Jugendparlament 

Borna für die Gestaltung der örtlichen Skateranlage ein,118 der Jugendstadtrat Oschatz 

hat über Spielplatzkonzepte und Sportanlagensatzungen beraten119 und das Jugend-

parlament Taucha engagiert sich für öffentliche Sprayflächen für Jugendliche im 

Stadtgebiet.120 

Um den kulturellen Bedürfnissen der Einwohner zu entsprechen, können die Gemein-

den u. a. Museen, Bibliotheken oder Theater betreiben. Auch hier konnte ein Beispiel 

gefunden werden, bei denen sich Jugendliche bereits in die gemeindlichen Prozesse 

eingebracht haben. Der Jugendgemeinderat der Stadt Sindelfingen wollte die Stadtver-

                                                
117 Vgl. Fassbender/ König/ Musall: S.95, Rn. 123. 
118 Vgl. Offizielle Internetseite des Kinder- und Jugendparlaments Borna. 
119 Vgl. Offizielle Internetseite der Stadt Oschatz – Jugendstadtrat. 
120 Vgl. Offizielle Internetseite des Jugendparlaments Taucha.  
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waltung und den Stadtrat davon überzeugen, dass weitere Lernplätze in der örtlichen 

Bibliothek eingerichtet werden müssen, da die aktuelle Anzahl nicht ausreichend ist.121 

Es gibt noch weitere zahlreiche Aufgaben, die die Gemeinden innerhalb ihres Auf-

gabenfindungsrechts wahrnehmen können und bei denen auch die Interessen der 

jungen Menschen berührt sein können. Dieser Abschnitt stellt nur eine beispielhafte 

Aufzählung dar. 

Gegenüber den kreisangehörigen Gemeinden können zwar auch die Landkreise frei-

willige Aufgaben wahrnehmen, jedoch sollen diese gemäß § 2 Abs. 1 SächsLKrO alle 

überörtlichen Aufgaben und alle Aufgaben, die die Leistungsfähigkeit der einzelnen 

kreisangehörigen Gemeinden übersteigen, wahrnehmen. Um diese Aufgaben erfüllen 

zu können, sollen die Landkreise zum sozialen, kulturellen, sportlichen und wirt-

schaftlichen Wohl ihrer Einwohner öffentliche Einrichtungen schaffen. Zu den frei-

willigen Aufgaben der Kreise zählen u. a. die Einrichtung einer Kreismusikschule oder 

die Förderung des kreisweiten Fremdenverkehrs.122 

Des Weiteren können die Landkreise auch die Trägerschaft des öffentlichen Personen-

nahverkehrs nach § 3 Abs. 1 SächsÖPNVG übernehmen. Kinder und Jugendliche sind 

in ländlichen Regionen oft sehr stark auf den ÖPNV angewiesen. Sie nutzen die Bus- 

und Bahnanbindungen nicht nur um in die Schulen zukommen, sondern auch um ihren 

Freizeitaktivitäten z. B. in Sportvereinen nachzugehen. In anderen Bundesländern 

wurden in diesem Themenbereich bereits Heranwachsende beteiligt. So setzten sich 

bspw. die Jugendparlamente für die Verbesserung der Busanbindungen von ländlichen 

Gemeinden ein oder initiierten eine kreisweite Befragung junger Menschen zum Thema 

ÖPNV.123 

Aufgrund der Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion, die im § 1 Abs. 1 S. 2 i. V. m. § 2 

Abs. 1 S. 1 SächsLKrO verankert ist, können die Landkreise Aufgaben von den kreis-

angehörigen Gemeinden übernehmen, wenn diese nicht in der Lage sind, die Auf-

gaben ausreichend wahrzunehmen. Somit ist es auch möglich, dass die Landkreise 

Bibliotheken, Schwimmbäder oder auch Jugendklubs unterhalten. Jedoch sind die 

Landkreise zur Übernahme dieser Aufgaben nicht verpflichtet. Die Aufgabenkompetenz 

verbleibt grundsätzlich bei der Gemeinde.124 Im Rahmen dieser Funktion können die 

Kreise auch Schulträgerschaften für die allgemeinbildenden Schulen und für die 

Schulen des zweiten Bildungsweges übernehmen, die damit verbundenen Aufgaben 

werden näher unter dem Gliederungspunkt 6.2.2 beschrieben. 
                                                
121 Vgl. Wicke-Naber: Onlineausgabe der StZ, 31.05.2019, Die Bibliothek als Hotspot für Jugendliche. 
122 Vgl. Fassbender/ König/ Musall: S. 402, Rn. 16. 
123 Vgl. Offizielle Internetseite des Landkreises Würzburg –Jugendkreistag – Protokoll vom 26.11.2019. 
124 Vgl. ebenda: Rn. 14. 
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Aufgrund der Funktion können auf die Kreise weitere kinder- und jugendrelevante 

Themen zukommen, die sonst durch einzelne Gemeinden wahrgenommen werden. Da 

die Aufgabenübernahme von der Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden 

abhängt, variieren einerseits die Anzahl und andererseits die Themenbereiche der 

übernommenen Aufgaben. 

6.2.2 Weisungsfreie Pflichtaufgaben 

Gegenüber den freiwilligen Aufgaben kann für die weisungsfreien Pflichtaufgaben ein 

abschließender Aufgabenkatalog aufgelistet werden. Die Rechtsgrundlage für die 

Gemeinden ist im § 2 Abs. 2 SächsGemO verankert. Zu diesem Aufgabenbereich der 

kreisangehörigen Gemeinden zählen bspw. die Wasserversorgung, die Pflichten des 

Bestattungswesens oder auch die Aufgaben des örtlichen Brandschutzes.125 

Ebenfalls sind die Gemeinden nach § 1 Abs. 3 BauGB verpflichtet, die Bauleitpläne für 

das örtliche Gemeindegebiet aufzustellen. Wie bereits unter dem Punkt 3.3.2 erläutert, 

müssen die Gemeinden die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen bei der Auf-

stellung der Flächennutzungs- und der Bebauungspläne berücksichtigen und diese in 

die Bauleitplanung einbeziehen. Bspw. wurden in Ottendorf-Okrilla Kinder bei der Auf-

stellung des Ortsentwicklungskonzeptes durch Workshops und Befragungen erfolg-

reich beteiligt.126 Jedoch war die Beteiligung von jungen Menschen an diesen Pro-

zessen bereits vor der Einführung der kommunalrechtlichen Regelung vorgesehen. 

Eine weitere weisungsfreie Pflichtaufgabe der kreisangehörigen Gemeinden stellt die 

Trägerschaft für die allgemeinbildenden Schulen und für die Schulen des zweiten Bil-

dungsweges nach § 22 Abs. 1 S. 1 SächsSchulG dar. Der Schulträger ist nicht nur 

verpflichtet, die Schulgebäude und die Räume zu errichten und auszustatten, sondern 

stellt er auch die benötigten Lehr- und Lernmittel bereit. Zusätzlich hat der Träger dafür 

Sorge zu tragen, dass die Schulen in einem ordnungsgemäßen Zustand erhalten 

werden. Diese weisungsfreie Pflichtaufgabe betrifft unmittelbar die alltäglichen Lebens-

umstände der jungen Menschen. Bei der Online-Recherche konnten zahlreiche Bei-

spiele für diesen Themenbereich gefunden werden. Z. B. setzte sich der Jugend-

stadtrat Oschatz u. a. mit der Abgabe der Trägerschaft des städtischen Gymnasiums 

an den Landkreis auseinander127 und die Schüler der Grundschule in Lichtenberg 

                                                
125 Vgl. Fassbender/ König/ Musall: S. 100, Rn. 138. 
126 Vgl. DKJS Sachsen (Hrsg.): Kinder an kommunalen Entscheidungen beteiligen - Praxisbeispiele und 
Arbeitsmaterialien, 2019, Dresden, S.10 f. 
127 Vgl. Offizielle Internetseite der Stadt Oschatz – Jugendstadtrat. 
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durften ihre Ideen bei der Planung des Schulhofes im Rahmen eines Workshops mit 

einbringen.128 

Des Weiteren können die Gemeinden verpflichtet sein, eine Trägerschaft von Kinder-

tageseinrichtungen zu übernehmen. Dies wäre nach § 9 Abs. 3 SächsKitaG der Fall, 

wenn sich kein Träger der freien Jugendhilfe für den Betrieb der Kindertagesein-

richtung bereit erklärt. Auch in diesem Aufgabenbereich sind die Kinder unmittelbar in 

ihrem alltäglichen Lebensumfeld berührt. Bspw. konnte der Jugendstadtrat Oschatz bei 

der Planung eines städtischen Hortgebäudes mitwirken.129 

Die restlichen weisungsfreien Pflichtaufgaben der kreisangehörigen Gemeinden be-

rühren nicht direkt die Interessen von Kindern und Jugendlichen und werden deshalb 

nicht weiter betrachtet. 

Die Landkreise können gemäß § 2 Abs. 2 SächsLKrO durch Gesetze verpflichtet wer-

den, bestimmte öffentliche Aufgaben wahrzunehmen. Sie erfüllen u. a. die Aufgaben 

des überörtlichen Brandschutzes, sind die örtlichen Träger der Sozialhilfe und ver-

antwortlich für die Abfallentsorgung.130 

Außerdem sind die Landkreise nach § 22 Abs. 1 S. 3 SächsSchulG verpflichtet, die 

Trägerschaft für berufsbildende Schulen zu übernehmen. Dabei obliegen ihnen die 

gleichen Pflichten wie den gemeindlichen Schulträgern. Auch hier wären zahlreiche 

Beteiligungsmöglichkeiten zu nennen. So setzten sich Jugendparlamente z. B. erfolg-

reich für die Aufstellung von Trinkwasserbrunnen in den Landkreisschulen ein oder en-

gagierten sich für die Einführung von digitalen Lehrbüchern in den Schulen.131 Eine 

weitere Aufgabe in diesem Themenbereich stellt die Schulnetzplanung dar. Die Kreise 

sind nach § 23a Abs. 3 S. 1 SächsSchulG für die Aufstellung der Teilschulnetzpläne für 

die allgemeinbildenden Schulen und für die Schulen des zweiten Bildungsweges ver-

antwortlich. Dies wäre auch ein mögliches Thema, an dem Kinder und Jugendliche 

beteiligt werden könnten. 

Des Weiteren ist der Landkreis nach § 23 Abs. 3 SächsSchulG für die Schülerbeför-

derung innerhalb des Kreisgebietes zuständig. Dazu sollen die Kreise Satzungen er-

lassen, in denen sie u. a. die Art und den Umfang der Beförderung und die Höhe des 

Eigenanteils für die Schüler festlegen. Auch in diesem Themenbereich sind viele Ju-

gendparlamente sehr aktiv. Sie beantragten u. a. die Einführung von zusätzlichen 

                                                
128 Vgl. DKJS Sachsen (Hrsg.): 2019, S. 16. 
129 Vgl. Offizielle Internetseite der Stadt Oschatz – Jugendstadtrat. 
130 Vgl. Fassbender/ König/ Musall: S. 402, Rn. 16. 
131 Vgl. Offizielle Internetseite des Landkreises Würzburg –Jugendkreistag – Protokoll vom 26.11.2019. 
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Schulbussen132, wünschen die Anpassung der Abfahrtszeiten an die Unterrichtszeiten 

oder engagieren sich für die Reduzierung der Fahrkosten.133 

Außerdem ist der Landkreis der Träger der örtlichen Jugendhilfe nach § 69 Abs. 1 SGB 

VIII i. V. m. § 1 Abs. 1 LJHG. Die Aufgaben und Leistungen des Kinder- und Jugend-

hilferechts dienen vorwiegend der Unterstützung der Erziehungsberechtigten und dem 

Schutz einzelner Kinder und Jugendlicher. Wie bereits im Gliederungspunkt 3.3.3 

erläutert, bietet hingegen der § 11 SGB VIII den jungen Menschen die Möglichkeit, sich 

aktiv bei der Gestaltung der Jugendarbeit einzubringen. Jedoch bezieht sich die Beteili-

gung grundsätzlich nur auf den Bereich der Jugendarbeit und nicht auf die Beein-

flussung anderer kommunalpolitischer Entscheidungen. In diesem Bereich wurden Kin-

der und Jugendliche bereits vor der Einführung des § 43a SächsLKrO beteiligt. 

Die restlichen weisungsfreien Pflichtaufgaben der Landkreise betreffen weniger die In-

teressen von jungen Menschen, weshalb diese nicht weiter betrachtet werden. 

6.2.3 Weisungsaufgaben 

Den kreisangehörigen Gemeinden können nach § 2 Abs. 3 SächsGemO i. V. m. Art 85 

Abs. 1 und Abs. 3 SächsVerf Weisungsaufgaben übertragen werden. Zu diesen ge-

hören bspw. die Aufgaben der Ortspolizeibehörde, des Meldewesens und des Per-

sonenstandswesens. 

In diesem Aufgabenbereich der kreisangehörigen Gemeinden wird ein sehr geringes 

Beteiligungspotenzial angenommen, da einerseits der Gemeinde kein Gestaltungs-

ermessen bei der Aufgabenwahrnehmung zusteht und andererseits die Themen-

bereiche nicht als kinder- und jugendrelevant gesehen werden. Bei der Internet-

recherche wurden keine Beispiele für die Partizipation von Kindern und Jugendlichen 

bei dieser Aufgabenart der Gemeinden gefunden. 

Dagegen kann bei den Kreisen bei dieser Aufgabenart ein Beteiligungspotenzial er-

kannt werden. Die Rechtsgrundlage für die Erteilung von Weisungsaufgaben stützt sich 

auf § 2 Abs. 3 SächsLKrO i. V. m. Art. 85 Abs. 1 und Abs. 3 SächsVerf. Den Land-

kreisen sind durch formelle Fachgesetze bspw. die Zuständigkeiten als untere Bauauf-

sichtsbehörde, als untere Denkmalschutzbehörde, als untere Wasserbehörde oder 

auch als untere Naturschutzbehörde übertragen worden.134 

                                                
132 Vgl. Offizielle Internetseite des Landkreises Freising: Jugendkreistag – Sitzungen und Protokolle. 
133 Vgl. Offizielle Internetseite des Landkreises Dingolfing-Landau: Niederschrift über die 48. Sitzung des 
Jugendkreistages. 
134 Vgl. Fassbender/ König/ Musall: S. 403, Rn. 17. 
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Derzeit entwickeln viele junge Menschen ein ausgeprägtes Bewusstsein für den 

Umweltschutz. Laut der Shell-Studie aus dem Jahr 2019 „[…] benennen fast drei von 

vier Jugendlichen die Umweltverschmutzung als das Hauptproblem, das ihnen Angst 

macht […]“135. Aufgrund dieser Tatsache kann künftig ein höheres Beteiligungs-

interesse der Kinder und Jugendlichen im Aufgabenbereich des Umwelt-, Gewässer- 

und Naturschutzes gesehen werden. Dabei könnten sie bspw. Ideen und Vorschläge 

einbringen, wie der Umweltschutz im Landkreis besser realisiert werden könnte. So 

setzte sich z. B. der Jugendkreistag des Landkreises Dingolfing-Landau mit der Ver-

ringerung der Schadstoffbelastung der Gewässer auseinander136. Des Weiteren wurde 

das Gremium umfangreich über die Aktionsprogramme des Kreises zum Bienen- und 

Insektenschutz und des Klimawandels informiert. Außerdem setzten sich die 

Jugendlichen für die Einführung eines Umweltprojekttages an allen Schulen des Land-

kreises ein.137 Im Landkreis Würzburg beschloss der Jugendkreistag, dass drei Bäume 

im öffentlichen Raum gepflanzt werden sollen.138 Andere Kinder- und Jugendpar-

lamente setzten sich für die Nutzung eines umweltfreundlichen Kopierpapiers oder für 

die Anschaffung neuer Mülleimer im Schulgebäude ein, um den Müll ordnungsgemäß 

trennen zu können. 

6.3 Ergebnis der Gegenüberstellung 

Im Bereich der freiwilligen Aufgaben ist festzuhalten, dass die kreisangehörigen 

Gemeinden aufgrund der Allzuständigkeit und ihrem Aufgabenfindungsrecht gegen-

über den Landkreisen einen gewissen Vorrang haben. Es gibt jedoch auch überörtliche 

freiwillige Aufgaben, bei denen Heranwachsende beteiligt werden können. Außerdem 

können die Kreise durch die Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion bspw. gemeindliche 

Einrichtungen aus diesen Themenbereichen zusätzlich übernehmen. Ein interessanter 

Aufgabenbereich auf der Landkreisebene scheint der ÖPNV zu sein. Durch die 

Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion können z. B. noch die Bereiche der Sport- und 

Freizeitgestaltung und die Themen der allgemeinbildenden Schulen und der Schulen 

des zweiten Bildungsweges hinzukommen. 

Bei den weisungsfreien Pflichtaufgaben ist festzustellen, dass eine Beteiligung von 

jungen Menschen an kommunalpolitischen Prozessen bei beiden Selbstverwal-

tungsträgern in verschiedenen Bereichen möglich ist. Sowohl bei den kreisange-

hörigen Gemeinden als auch bei den Landkreisen ist der Themenbereich Schule be-

sonders interessant, da das Thema eine große Rolle im Leben der jungen Menschen 

                                                
135 Vgl. Deutsche Shell Holding GmbH (Hrsg.): Zusammenfassung der Shell-Studie, 2019, S. 15. 
136 Vgl. Offizielle Internetseite des Landkreises Dingolfing-Landau: Niederschrift über die 48. Sitzung des 
Jugendkreistages. 
137 Vgl. ebenda. 
138 Vgl. Offizielle Internetseite des Landkreises Würzburg: Jugendkreistag – Protokoll vom 26.11.2019. 
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einnimmt. Bei den Landkreisen können die Kinder und Jugendlichen in diesem Bereich 

jedoch nicht nur die Ausgestaltung der Schulräume und die Lehrmittelbereitstellung 

beeinflussen, sondern auch die Schulnetzplanung und die Schülerbeförderung. Die 

Beteiligung der jungen Menschen im Rahmen des SGB VIII war bereits vor der 

Einführung der kommunalrechtlichen Vorschrift verpflichtend geregelt. 

Bei den Weisungsaufgaben konnten nur Beispiele für die Partizipation von jungen 

Menschen auf der Landkreisebene gefunden werden. In diesem Bereich scheinen die 

Themen Umwelt- und Naturschutz für Heranwachsende besonders relevant zu sein. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass es nicht nur zahlreiche interessante Themen für junge 

Menschen auf der Gemeindeebene gibt, sondern auch auf der Landkreisebene. Somit 

können Kinder und Jugendliche auch an vielfältigen Aufgabenbereichen des 

Landkreises beteiligt werden. 

  



 39 

7 Beispiele aus der kommunalen Praxis 

Im Folgenden sollen zwei Beispiele vorgestellt werden, bei denen Kinder und Jugend-

liche erfolgreich beteiligt worden sind. Wie dem Kapitel 5 entnommen werden kann, 

sind dem Verfasser dieser Arbeit keine sächsischen Landkreise bekannt, die die 

Heranwachsenden auf der Grundlage des § 43a SächsLKrO beteiligen. Deshalb 

werden zur Veranschaulichung der bisherigen Inhalte Beispiele aus anderen 

Bundesländern herangezogen. Einerseits wird das Planspiel Jugendkreistag des 

Landkreises Mansfeld-Südharz erläutert und andererseits wird aufgezeigt, wie der 

Kyffhäuserkreis junge Menschen digital an kommunalpolitischen Themen beteiligt hat. 

7.1 Das Planspiel Jugendkreistag im Landkreis Mansfeld-Südharz 

Das Planspiel Jugendkreistag – Ohne Jugend lässt sich der demografische Wandel 

nicht bewältigen – wurde in Zusammenarbeit mit dem Projektträger des Planspiels der 

Akademie für lokale Demokratie e. V. (ALD), dem Landkreis, den Sekundarschulen 

und den Gymnasien des Landkreises umgesetzt. Dabei wurde das Projekt finanziell 

durch das Land Sachsen-Anhalt unterstützt139 und im Zeitraum von September 2015 

bis August 2016 durchgeführt.140 

Um möglichst viele Jugendliche auf das Projekt aufmerksam zu machen, wurde das 

Planspiel in den Schulen vorgestellt. Die Jugendlichen wurden dazu aufgerufen, eigene 

aktuelle Themenvorschläge einzureichen. Bevor das erste Planspiel stattfand, hatten 

die interessierten Jugendlichen die Möglichkeit, sich über die Arbeit des Kreistages und 

der Ausschüsse zu informieren. Um den Jugendlichen die Abläufe innerhalb eines 

Gremiums näherbringen zu können, wurden Ausschusssitzungen in den Schulen 

abgehalten.141 

Die erste Sitzung des Jugendkreistages fand am 07. April 2016 in Sangerhausen statt, 

an der rund 50 Schüler teilnahmen.142 Zu der Tagung erschienen sowohl die Landrätin 

als auch Akteure aus der Kreisverwaltung und der Politik und stellten sich den Fragen 

der Jugendlichen. Zusätzlich kam der Staatssekretär des Kultusministeriums des 

Landes Sachsen-Anhalt vorbei. Die Jugendlichen debattierten über Themen wie die 

Schülerbeförderung, die Installation von Solaranlagen auf Schuldächern und über die 

Einrichtung von WLAN-Hotspots.143 Der Vorschlag Photovoltaikanlagen an Dächern 

                                                
139 Vgl. Offizielle Internetseite des Landkreises Mansfeld-Südharz (2015). 
140 Vgl. Offizielle Interseite der Akademie für lokale Demokratie e. V. 
141 Vgl. Offizielle Internetseite des Landkreises Mansfeld-Südharz (2015). 
142 Vgl. Weiß/ Fischer in Stember/ Beck: Perspektiven der angewandten Verwaltungsforschung in 
Deutschland, Nomos Verlag, 2018, Baden-Baden, S. 217 f. 
143 Vgl. Offizielle Internetseite des Landkreises Mansfeld-Südharz (2016 b). 
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anzubringen und der Wunsch einen WLAN-Hotspot zu installieren, konnten realisiert 

werden.144 

Nach dem das Projekt der ALD im August 2016 abgeschlossen wurde, entschloss sich 

der Landkreis Mansfeld-Südharz im September 2017, das Planspiel selbstständig 

fortzuführen. Der damalige Beschluss sieht vor, dass die Jugendlichen einmal im Jahr 

die Chance erhalten, im Rahmen des Jugendkreistagprojektes an kommunalpolitischen 

Entscheidungsprozessen teilhaben zu können.145 

Bisher folgten auf diesen Beschluss zwei weitere Planspiele. Im zweiten Jugendkreis-

tag, der im Jahr 2018 stattfand, diskutierten 106 Jugendliche aus fünf verschiedenen 

Schulen u. a. über den Ausbau der Breitbandversorgung im Landkreis, über ein ver-

bessertes Angebot der Mittagsversorgung, über die Einrichtung von Jugendklubs in 

zwei Gemeinden und über die Sanierung eines Schulhofes.146 Von den getroffenen 

Beschlüssen des zweiten Jugendkreistages wurden die Schulhofsanierung, die Eröff-

nung von den Jugendklubs und der Breitbandausbau auf den Dörfern umgesetzt.147 

Auch im Jahr 2019 wurde das Planspiel durchgeführt. Anwesend waren dabei rund 50 

Schüler aus vier verschieden Schulen. Dabei standen auf der Tagesordnung u. a. 

Themen wie die Anschaffung neuer technischer Geräte in Schulen, die Errichtung 

eines Fußgängerüberwegs oder der Einsatz von Busbegleitern. Eine Fraktion forderte, 

dass zur Stärkung der Jugendbeteiligung im Landkreis regelmäßig Zukunftswerkstätten 

veranstaltet werden.148 Inwieweit diese Beschlüsse umgesetzt worden sind, konnte 

nicht in Erfahrung gebracht werden. 

Auch für das Jahr 2020 ist ein Jugendkreistag geplant. An dem Planspiel werden sich 

voraussichtlich sieben Schulen aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz beteiligen.149 

Die ALD führte nach Abschluss des Projektes im Landkreis Mansfeld-Südharz auch in 

Sachsen dieses Planspiel durch. Das Projekt richtete sich jedoch an die Jugendlichen 

aus dem LEADER-Gebiet Leipziger Muldenland und nicht an die jungen Menschen aus 

dem gesamten Landkreis Leipzig. Am Planspiel nahmen die Gymnasien aus Grimma 

und Naunhof teil. Bei der Durchführung des Projektes wurde der Verein vom Land-

kreis Leipzig unterstützt.150 Bei diesem Planspiel ging es um die Themenbereiche 

Kultur, Jugendhilfe, Naturschutz und Inklusion. Die vier Themenbereiche wurden Frak-

                                                
144 Vgl. Schneider/ Kühn (2019). 
145 Vgl. Weiß/ Fischer in Beck/ Stember: S. 224.  
146 Vgl. Offizielle Internetseite des Landkreises Mansfeld-Südharz: (2018). 
147 Vgl. Schneider/ Kühn (2019). 
148 Vgl. Offizielle Internetseite des Landkreises Mansfeld-Südharz: (2019). 
149 Vgl. Wegener: Onlineausgabe der MZ, 20.01.2020, Paten gesucht Mitglieder des Kreistags zögerlich 
bei Politik-Nachwuchs. 
150 Vgl. Offizielle Internetseite der Lokalen Aktionsgruppen Leipziger Muldenland e.V. 
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tionen zugeordnet. So setzte sich die Fraktion Kultur für die Eröffnung eines Cafés ein, 

das von Jugendlichen betrieben werden sollte. Der Vorschlag der Fraktion Jugendhilfe 

war es, eine sachsenweite Internetseite einzurichten, die jugendrelevante Themen 

bündelt. Gegen diese beiden Vorschläge entschied sich ein Großteil der anwesenden 

Schüler und die Ideen wurden abgelehnt. Erfolgreicher hingegen waren die Fraktionen 

Naturschutz und Teilhabe. So beschloss der projektorientierte Jugendkreistag 

einerseits, dass dreimal im Jahr ein Aktionstag stattfindet, bei dem die jungen 

Menschen mit anderen Einwohnern des Kreises Unrat in der Natur sammeln und 

andererseits, dass sich für gemeinsame Vereinsaktivitäten mit behinderten Menschen 

eingesetzt wird.151 Eine feste Etablierung des Planspiels im Landkreis Leipzig ist nicht 

bekannt. 

7.2 Das digitale Beteiligungsprojekt im Kyffhäuserkreis 

Im Rahmen des Projektes youthpart#lokal wurde der Kyffhäuserkreis bei der Ein- und 

Durchführung eines konkreten onlinebasierten Partizipationsvorhabens unterstützt. 

Das Gesamtprojekt verfolgte dabei das Ziel, einen Leitfaden anhand der gewonnenen 

Erkenntnisse zu entwickeln. Dieser soll einen Überblick über die wichtigsten Voraus-

setzungen, Grenzen und Chancen der digitalen Beteiligung geben und soll den Ak-

teuren aus der Kommunalverwaltung und der Politik erste Vorgehensweisen aufzeigen, 

um junge Menschen erfolgreich an kommunalpolitischen Prozessen digital teilhaben zu 

lassen. An dem Projekt nahmen fünf Städte und ein Landkreis teil. 152 

Unter dem Motto „Raumschiff Kyffhäuserkreis - Beam yourself up for a better life!“ 

konnten die Kinder und Jugendlichen im Rahmen eines Ideenwettbewerbes ver-

schiedene Projekte vorlegen. Dazu wurden u. a. Vorschläge zur Einrichtung einer 

neuen Mensa in der Schule gemacht, die Umgestaltung des örtlichen Jugendhauses 

vorgeschlagen oder die Idee zur Eröffnung eines Schulkiosks eingereicht. Insgesamt 

wurden 16 Projekte von den Jugendlichen aus dem gesamten Landkreis auf der 

Internetplattform hochgeladen.153 Um sich mit anderen Jugendlichen über die Ideen 

austauschen und abstimmen zu können, konnten sich die jungen Menschen aus dem 

Landkreis bei der Plattform registrieren. Neben einer Kommentarfunktion verfügte das 

Programm auch über die Möglichkeit, dass die Jugendlichen über die Ideen abstimmen 

konnten. Nach Beendigung der Abstimmungsfristen entschied eine Jugendjury über die 

Ideen und wählte sechs Projekte aus, die im Rahmen des Ideenwettbewerbes ge-

fördert wurden. Zwei weitere Projektideen, die nicht von der Jury nominiert worden 

                                                
151 Vgl. Rippich: Onlineausgabe der LVZ, 05.04.2017, Inklusion und Umweltschutz: Erster Jugendkreistag 
im Kreis Leipzig beschließt. 
152 Vgl. DKJS (Hrsg.): 2014, S. 3 f. 
153 Die Internetplattform ist nicht mehr aktiv. 
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sind, wurden bei der Umsetzung ihrer Ideen finanziell vom Kyffhäuserkreis 

unterstützt.154 

Ob der Landkreis weiterhin digitale Beteiligungsmöglichkeiten nutzt, konnte nicht in Er-

fahrung gebracht werden. Das Modellprojekt youthpart#lokal endete im Oktober 2014. 

Aus der Evaluierung des Gesamtprojektes155 kann entnommen werden, dass die Parti-

zipationsquoten zwischen 0,7 % bis 4,8 % lagen. Die Autorin gibt an, dass diese ge-

ringen Beteiligungsquoten durchaus üblich seien und die Bereitschaft zur Teilnahme an 

Partizipationsmaßnahmen durch positive Erfahrungen gesteigert werden kann.156 

  

                                                
154 Vgl. Liquid Democracy e.V. (Hrsg.): Offizielle Internetseite: youthpart – youthpart#lokal – 
Kyffhäuserkreis. 
155 Eine Evaluierung ausschließlich für den Kyffhäuserkreis konnte nicht gefunden werden. 
156 Vgl. Franzl in IJAB (Hrsg.): Youthpart – Jugendbeteiligung in der digitalen Gesellschaft, 2014 b, S. 25. 
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8 Handlungsempfehlung 

Das Ergebnis der Befragung zeigte, dass die Kinder- und Jugendpartizipation bei den 

Landkreisen, die an der Umfrage teilgenommen haben, noch nicht realisiert wurde. 

Deshalb wird im Folgenden eine Handlungsempfehlung erarbeitet. Diese gilt sowohl für 

die Einführung von klassischen als auch von digitalen Partizipationsformen. 

Um Heranwachsende erfolgreich zu partizipieren, müssen im Vorfeld wichtige Grund-

lagen geschaffen und Rahmenbedingungen festgelegt werden. Deshalb empfiehlt es 

sich, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die sich mit der Einführung der Kinder- und Ju-

gendpartizipation im Landkreis auseinandersetzt und ein Umsetzungskonzept ent-

wickelt. In diesem sollten wichtige Ziele und Maßnahmen festgelegt werden.157 Im 

Rahmen dieses Prozesses sollte insbesondere bei der Einführung digitaler Beteili-

gungsverfahren abgeschätzt werden, welche Ressourcen aufgebracht werden müssen 

und welche Kompetenzen den verantwortlichen Akteuren noch zu vermitteln sind.158 

Für die Ausarbeitung des Konzeptes kann die Arbeitsgruppe externe Ansprechpartner 

um Unterstützung und Anregungen bitten. 

Damit die Kinder- und Jugendpartizipation langfristig verankert werden kann, sollte die 

Umsetzung des entwickelten Konzeptes vom Kreistag beschlossen werden. Der 

politische Rückhalt spielt im gesamten Verfahren eine wichtige Rolle. Denn der Kreis-

tag entscheidet nicht nur über die verfügbaren Ressourcen, die für einen Partizipa-

tionsprozess benötigt werden, sondern kann auch der Beteiligung junger Menschen 

eine höhere Bedeutung verleihen.159 

Bei der Planung von konkreten Maßnahmen sollten junge Menschen sowohl bei der 

Ausgestaltung als auch bei der Themenwahl miteinbezogen werden. Um Ent-

täuschungen seitens der Kinder und Jugendlichen möglichst gering zu halten, sollten 

im Vorfeld eines Partizipationsprozesses mögliche Grenzen aufgezeigt werden. Bei 

dem Einsatz von speziellen Beteiligungsplattformen sollten einige Jugendliche bereits 

im Voraus die Funktionen des Tools getestet haben und ihre Meinung dazu kundtun.160 

Einen weiteren wichtigen Erfolgsfaktor stellt das Interesse der jungen Menschen an 

kommunalpolitischen Geschehnissen dar. Dies gilt es zu wecken. Denn wenn die 

Heranwachsenden sich nicht für die kreispolitischen Prozesse interessieren, scheitert 

jede noch so gut geplante Partizipationsmaßnahme. Deshalb ist es, wie zu Beginn des 

                                                
157 Vgl. BMFSFJ (Hrsg.): Qualitätsstandards für Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: Allgemeine 
Qualitätsstandards und Empfehlungen für die Praxisfelder Kindertageseinrichtungen, Schule, Kommune, 
Kinder- und Jugendarbeit und Erzieherische Hilfen, 2015, S. 32. 
158 Vgl. DKJS (Hrsg.): 2014, S. 13 f. 
159 Vgl. Franzl in IJAB (Hrsg.): 2014 b, S. 25. 
160 Vgl. IJAB: 2014 a, S. 6. 
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6. Kapitels dargelegt, besonders wichtig Themen- oder Aufgabenbereiche auszu-

wählen, die die jungen Menschen in ihrem alltäglichen Leben berühren. Dadurch 

können sie die Veränderungen, die sie durch die Partizipation bewirkt haben, deutlich 

wahrnehmen. Es ist daher empfehlenswert, die Kinder und Jugendlichen bei der 

Themenauswahl einzubeziehen und ihnen die Möglichkeit zu geben, eigene 

Vorschläge einbringen zu können. 

Wie bereits dem Kapitel 4 entnommen werden konnte, bietet die digitale Beteiligung 

zwar die Chance, mehr junge Menschen zu beteiligen, jedoch ist eine reine online-

basierte Beteiligung nicht möglich. Deshalb empfiehlt es sich, die klassischen Partizi-

pationsformen mit der digitalen Form zu verbinden. So könnte im Vorfeld von Präsenz-

veranstaltungen z. B. eine Themenabstimmung durch digitale Möglichkeiten vorge-

nommen werden. 

Damit möglichst viele Heranwachsende erreicht werden können, wird den Kreisen 

angeraten, im Vorfeld einer Beteiligungsmaßnahme auf die Kinder und Jugendlichen 

direkt zuzugehen und diese in ihrem alltäglichen Lebensumfeld anzusprechen. So 

könnten die Landkreise, wie z. B. der Landkreis Mansfeld-Südharz, ihre Partizipations-

möglichkeiten in Schulen vorstellen. Bei dem aufgezeigten Beispiel konnten die 

Schüler umfassend über die Arbeit der Kreisverwaltung und der politischen Gremien 

informiert werden. Durch die Teilnahme an den Ausschusssitzungen, die in den 

Schulen stattfanden, konnten die jungen Menschen ein Gespür für die politischen 

Prozesse des Kreises entwickeln.161 Dies kann dazu beitragen, dass die Interessen der 

Kinder und Jugendlichen geweckt und sie motiviert werden können, an Partizipa-

tionsprozessen selbst teilzunehmen. Aus der Evaluierung des Modellprojektes 

youthpart #lokal geht hervor, dass durch Bekanntmachungsevents die Teilnehmer-

zahlen an den digitalen Prozessen deutlich gesteigert werden konnten.162 Dies kann 

auch für die klassischen Beteiligungsverfahren angenommen werden. 

Um grundsätzlich die Teilnehmerzahlen zu erhöhen, sollte bei der zeitlichen Planung 

berücksichtigt werden, wann es Kindern und Jugendlichen möglich ist, an Partizipa-

tionsprozessen teilzunehmen. Deshalb empfiehlt es sich, die Präsenzveranstaltungen 

in den Ferien oder in klausurarmen Zeiten durchzuführen. Des Weiteren könnten die 

Veranstaltungen an wechselnden Orten des Landkreises stattfinden.163  

Außerdem konnte anhand des Exempels aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz ver-

                                                
161 Vgl. Landkreis Mansfeld-Südharz (2015). 
162 Vgl. Franzl in IJAB (Hrsg.): 2014 b, S. 25. 
163 Vgl. BBE (Hrsg.): Leitfaden Jugendbeteiligung in Kommunen - Grundlagen für den Aufbau von Jugend-
foren für Demokratie, S. 13. Die Gelingensfaktoren sind grundsätzlich auf die Durchführung eines Jugend-
forums bezogen, können aber aus Sicht des Autors dieser Arbeit auch auf andere Formen der Kinder- und 
Jugendbeteiligung bezogen werden. 
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deutlicht werden, dass sich bei der Beteiligung von Heranwachsenden nicht strikt an 

die klassischen Formen, die unter dem Gliederungspunkt 2.2 beschrieben worden sind, 

gehalten werden muss. Das Beispiel zeigt, dass auch eine Kombination von unter-

schiedlichen Formen möglich ist. Gegenüber der reinen parlamentarischen Beteili-

gungsform erhalten dadurch jedes Jahr verschiedene junge Menschen die Möglich-

keit, ihre Ideen und Vorstellungen einzubringen. Durch die Partizipation sammeln sie 

erste positive Erfahrungen und können spüren, dass ihre Probleme und Anliegen ernst 

genommen werden. Damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sie weiteren 

Partizipationsprozessen gegenüber aufgeschlossen sind.164 

Außerdem empfiehlt es sich, dauerhaft einen Ansprechpartner in der Verwaltung zu 

benennen, um Anregungen, Interessen und Probleme der jungen Menschen entge-

genzunehmen. Dieser könnte die jungen Menschen über die sozialen Netzwerke über 

geplante oder bereits erfolgreich durchgeführte Jugendbeteiligungsprojekte, relevante 

Ereignisse und bedeutsame Entscheidungen informieren. Wichtig ist dabei, dass die 

Inhalte in einer jugendgerechten Sprache kommuniziert werden und die Informationen 

verständlich und nachvollziehbar sind.165 

Jedoch können sich nicht nur die Verantwortlichen aus der Kreisverwaltung aktiv für 

die Kinder- und Jugendbeteiligung einsetzten, sondern auch die politischen Akteure. 

Beim Planspiel des Landkreises Mansfeld-Südharz gab es für die unterschiedlichen 

Jugendfraktionen einen politischen Ansprechpartner aus dem Kreistag, der gemeinsam 

mit den Jugendlichen die Diskussionen vorbereitet hat und ihre Fragen beantwor-

tete.166 Des Weiteren wäre denkbar, dass die Fraktionen eines Kreistages Verant-

wortliche benennen, an die sich die jungen Menschen mit ihren Fragen und Problemen 

richten können. 

 

  

                                                
164 Vgl. BBE (Hrsg.): S. 7. 
165 Vgl. ebenda: S. 6 ff. 
166 Vgl. Landkreis Mansfeld-Südharz (2016 a). 
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9 Resümee 

Mit der Änderung des Kommunalrechtes zum 01. Januar 2018 trat der § 43a 

„Beteiligung von Kindern und Jugendlichen“ in der sächsischen Landkreisordnung in 

Kraft. Im Rahmen der vorliegenden Bachelorarbeit galt es eine Übersicht für alle Ak-

teure, die sich mit der Umsetzung der Kinder- und Jugendpartizipation auf der Land-

kreisebene auseinandersetzen möchten, zu erarbeiten. 

Zunächst wurden die Chancen, die eine digitale Beteiligung mit sich bringt, aufgezeigt 

und schlussendlich die Frage, ob die onlinebasierte Partizipation eine gute Alternative 

gegenüber den klassischen Beteiligungsformen darstellt, geklärt. Bei der Bearbeitung 

dieses Themenkomplexes zeigte sich, dass die Möglichkeit der zeit- und ortsunab-

hängigen Teilnahme einen großen Vorteil insbesondere für die Landkreise bildet. 

Dadurch kann die Partizipation von Heranwachsenden an kreispolitischen Prozessen 

möglicherweise vereinfacht und die Beteiligungsquote erhöht werden. Jedoch konnte 

aus verschiedenen literarischen Quellen entnommen werden, dass grundsätzlich eine 

ausschließliche Online-Beteiligung nicht sinnvoll ist. Des Weiteren stellte sich bei der 

Recherche heraus, dass die Zielgruppe der digitalen Partizipation Jugendliche und 

junge Erwachsene sind. Daraus folgt, dass die digitale Beteiligung nicht als Alternative 

gegenüber den klassischen Beteiligungsformen angesehen werden sollte, sondern als 

Ergänzung genutzt wird, um bspw. mit Jugendlichen in Kontakt zu treten, ihr Interesse 

zu wecken und sie über die Beteiligungsmöglichkeiten zu informieren. 

Des Weiteren sollte der aktuelle Beteiligungsstand ermittelt werden. Ziel der Unter-

suchung war es, herauszufinden, inwieweit die sächsischen Landkreise auf Grundlage 

des § 43a SächsLKrO junge Menschen am kommunalpolitischen Geschehen teilhaben 

lassen und welche Formen und Möglichkeiten der Partizipation genutzt werden. Auf-

grund der geringen Teilnehmerzahl ließ sich kein Rückschluss auf die aktuelle Si-

tuation im gesamten Freistaat Sachsen ziehen. Die Ergebnisse der drei Landkreise 

zeigten zwar, dass Kinder und Jugendliche in allen drei Kreisen beteiligt werden, 

jedoch ergab sich entweder direkt aus der Beantwortung der Fragen oder aus den 

telefonischen Rücksprachen, dass die Partizipationsmaßnahmen im Rahmen des SGB 

VIII durchgeführt werden. Eine Beteiligung im Kontext der kommunalrechtlichen Re-

gelung wurde bisher noch nicht praktiziert. Vielmehr übernahmen die drei Kreise eine 

unterstützende Funktion und halfen kreisangehörigen Gemeinden und Jugendver-

bänden bei deren Partizipationsmaßnahmen. 

Außerdem wurde die Frage geklärt, ob die Landkreise für kinder- und jugendrelevante 

Themen- und Aufgabenbereiche zuständig sind. Bei der Aufgabengegenüberstellung 
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zeigte sich, dass innerhalb der Aufgabenzuständigkeit der Kreise einige interessante 

Themen für die Kinder- und Jugendpartizipation herausgearbeitet werden konnten. 

Diese wurden anhand von Beispielen aus der kommunalen Praxis belegt. Zu den 

interessanten Themenbereichen zählen die Schule, der ÖPNV, der Umwelt- und 

Naturschutz und die Sport- und Freizeitgestaltung. Jedoch überschneiden sich die 

Zuständigkeiten der kreisangehörigen Gemeinden und der Landkreise z. B. bei dem 

Themenbereich Sport- und Freizeitgestaltung. In diesem Bereich haben die kreisange-

hörigen Gemeinden einen gewissen Vorrang bei der Aufgabenerfüllung. Aufgrund der 

Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion der Kreise können die übernommenen Aufgaben 

variieren, da die Übernahme von Aufgaben zum Teil von der Leistungsfähigkeit der 

einzelnen kreisangehörigen Gemeinden abhängig ist. 

Aus der Sicht des Autors sind für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auf der 

Kreisebene repräsentative Formen ungünstig. Bei dieser Form können nur wenige 

Heranwachsende die kommunalpolitischen Geschehnisse beeinflussen und die posi-

tiven Effekte einer Partizipation wahrnehmen. „Hinzu kommt, dass diejenigen, die sich 

auf Kreisebene engagieren werden, auch in ihrer Kommune am politischen Leben 

teilhaben wollen und neben Schule, Ausbildung oder Studium sowieso eingebunden 

sind, […].“167 Deshalb eignen sich nach der Meinung des Verfassers projektorientierte 

oder offene Formen, die mit digitalen Beteiligungsmöglichkeiten verbunden werden 

können, besser. Denn bei diesen Formen besteht die Option einer unverbindlichen und 

spontanen Teilnahme. Die offene Form kann auf Dauer angelegt werden und die 

projektorientierten Möglichkeiten sind zeitlich begrenzte Partizipationsprojekte. Durch 

diese Aspekte können nicht nur deutlich mehr Kinder und Jugendliche am 

kommunalpolitischen Geschehen beteiligt werden, sondern sind dadurch auch die 

potenziellen Teilnehmer nicht dauerhaft verpflichtet, regelmäßig an den Partizi-

pationsprozessen teilzunehmen. Deshalb erklären sie sich, aus der Sicht des 

Verfassers dieser Arbeit, eher bereit, aktiv an kommunalpolitischen Geschehnissen 

teilzunehmen.  

Zwar wurde mit der Einführung der gesetzlichen Regelung ein erster wichtiger Schritt 

gegangen, jedoch scheint es bisher nur Ideen zur Umsetzung der kommunal-

rechtlichen Vorschrift in Sachsen zu geben. Weiterführende Arbeiten könnten unter-

suchen, ob sich die Partizipation junger Menschen auf der Landkreisebene schwieriger 

gestaltet als auf der Gemeindeebene.  

                                                
167 Meyer ziert nach Sander: Onlineausgabe der MAZ Havelland, 04.02.2019, Jugend soll mitbestimmen - 
aber wie?. 
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Kernsätze 

1. Für die Landkreise bietet die digitale Beteiligung den großen Vorteil, dass sie die 

jungen Menschen zeit- und ortsunabhängig partizipieren können. 

2. Die Zielgruppen der onlinebasierten Beteiligung stellen die Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen dar.  

3. Eine ausschließliche digitale Partizipation ist nicht möglich. Um die Kinder und 

Jugendlichen erfolgreich an kommunalpolitischen Prozessen beteiligen zu können, 

sollte diese mit den klassischen Formen kombiniert werden. 

4. Die Partizipation von jungen Menschen auf der Grundlage des § 43a SächsLKrO 

erfolgte in den Landkreisen, die sich an der Umfrage beteiligt haben, noch nicht. 

5. Hingegen wurden die jungen Menschen bereits im Rahmen des SGB VIII auf der 

sächsischen Kreisebene sowohl durch klassische Formen als auch durch die 

digitale Form partizipiert. 

6. Die Landkreise, die an der Umfrage teilgenommen haben, übernehmen eine unter-

stützende Funktion. Sie kooperieren mit kreisangehörigen Gemeinden und Ju-

gendverbänden. 

7. Die kinder- und jugendrelevanten Themenbereiche der Landkreise können sich mit 

denen der kreisangehörigen Gemeinden überschneiden. 

8. Interessante Aufgabenbereiche für die Kinder- und Jugendpartizipation auf der 

Landkreisebene sind die Themen ÖPNV, Schule, Umwelt- und Naturschutz. 
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